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1. Abschnitt 1. Abschnitt 
Gegenstand und Ziele des Gesetzes Gegenstand und Ziele des Gesetzes 

§ 1. … § 1. … 
 Recht auf elektronischen Verkehr 

 § 1a. (1) Jedermann hat in den Angelegenheiten, die in Gesetzgebung 
Bundessache sind, das Recht auf elektronischen Verkehr mit den Gerichten und 
Verwaltungsbehörden. Ausgenommen sind Angelegenheiten, die nicht geeignet 
sind, elektronisch besorgt zu werden. Personen in gerichtlich oder 
verwaltungsbehördlich gemäß § 53d des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. 
Nr. 52/1991, angeordnetem Freiheitsentzug können dieses Recht nur nach 
Maßgabe der diesbezüglich in den Vollzugseinrichtungen vorhandenen 
technischen und organisatorischen Gegebenheiten ausüben, sofern dies 
vollzugsrechtlich zulässig ist und dadurch keine Gefährdung der Sicherheit und 
Ordnung zu erwarten ist. 

 (2) Etwaige technische Voraussetzungen oder organisatorische 
Beschränkungen des elektronischen Verkehrs sowie der Zeitpunkt der Aufnahme 
des elektronischen Verkehrs sind im Internet bekanntzumachen. 

 Teilnahme an der elektronischen Zustellung durch Unternehmen 
 § 1b. (1) Unternehmen im Sinne des § 3 Z 20 des Bundesgesetzes über die 

Bundesstatistik (Bundesstatistikgesetz 2000), BGBl. I Nr. 193/1999, haben an der 
elektronischen Zustellung teilzunehmen. 

 (2) Die Teilnahme an der elektronischen Zustellung ist dann unzumutbar, 
wenn das Unternehmen nicht über die dazu erforderlichen technischen 
Voraussetzungen oder über keinen Internet-Anschluss verfügt. 

 (3) Die Teilnahme ist längstens bis 31. Dezember 2019 auch unzumutbar, 
wenn das Unternehmen noch nicht Teilnehmer des Unternehmensserviceportals 
ist sowie bei Fehlen elektronischer Adressen zur Verständigung im Sinne des 
Zustellgesetzes. 

 (4) Unternehmen können der Teilnahme an der elektronischen Zustellung 
widersprechen. Dieser Widerspruch verliert mit 1. Jänner 2020 seine 
Wirksamkeit, ausgenommen für Unternehmen, die wegen Unterschreiten der 
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Umsatzgrenze nicht zur Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen verpflichtet 
sind. 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 
Eindeutige Identifikation und die Funktion Bürgerkarte Eindeutige Identifikation und die Funktion „Bürgerkarte“ 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 
§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet § 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet 

1. bis 10. … 1. bis 10. … 
 11. „eIDAS-VO“: Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über elektronische 

Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, ABl. 
Nr. L 257 vom 28.08.2014 S. 73, in der Fassung der Berichtigung ABl. 
Nr. L 257 vom 29.01.2015 S. 19. 

 11. „eIDAS-VO“: Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, ABl. 
Nr. L 257 vom 28.08.2014 S. 73, in der Fassung der Berichtigung ABl. 
Nr. L 155 vom 14.06.2016 S. 44. 

Die Funktion „Bürgerkarte“ Die Funktion „Bürgerkarte“ 
§ 4. (1) bis (4) … § 4. (1) bis (4) … 
(5) Die näheren Regelungen zu den Abs. 1 bis 4 sind, soweit erforderlich, 

durch Verordnung des Bundeskanzlers im Einvernehmen mit den allfällig sonst 
zuständigen Bundesministern zu erlassen. Vor Erlassung der Verordnung sind die 
Länder und die Gemeinden, letztere vertreten durch den Gemeindebund und den 
Städtebund, anzuhören. 

(5) Die näheren Regelungen zu den Abs. 1 bis 4 sind, soweit erforderlich, 
durch Verordnung des Bundeskanzlers im Einvernehmen mit den allfällig sonst 
zuständigen Bundesministern zu erlassen. Vor Erlassung der Verordnung sind die 
Länder und die Gemeinden, letztere vertreten durch den Österreichischen 
Gemeindebund und den Österreichischen Städtebund, anzuhören. 

Stammzahl Stammzahl 
 Trial Version § § 6. (1) … 
(2) Für natürliche Personen, die im Zentralen Melderegister eingetragen 

sind, wird die Stammzahl durch eine mit starker Verschlüsselung gesicherte 
Ableitung aus ihrer ZMR-Zahl (§ 16 Abs. 1 des Meldegesetzes 1991, BGBl. 
Nr. 9/1992) gebildet. Für alle anderen natürlichen Personen ist ihre 
Ordnungsnummer im Ergänzungsregister (Abs. 4) für die Ableitung der 
Stammzahl heranzuziehen. Die Benützung der ZMR-Zahl zur Bildung der 
Stammzahl ist keine Verwendung von Daten des Zentralen Melderegisters im 
Sinne des § 16a des Meldegesetzes 1991. 

(2) Für natürliche Personen, die im Zentralen Melderegister eingetragen 
sind, wird die Stammzahl durch eine mit starker Verschlüsselung gesicherte 
Ableitung aus ihrer ZMR-Zahl (§ 16 Abs. 1 des Meldegesetzes 1991 – MeldeG, 
BGBl. Nr. 9/1992) gebildet. Für alle anderen natürlichen Personen ist ihre 
Ordnungsnummer im Ergänzungsregister (Abs. 4) für die Ableitung der 
Stammzahl heranzuziehen. Die Benützung der ZMR-Zahl zur Bildung der 
Stammzahl ist keine Verwendung von Daten des Zentralen Melderegisters im 
Sinne des § 16a MeldeG. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 
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Erzeugung von bPK Erzeugung von bPK 

§ 10. (1) bis (2) … § 10. (1) bis (2) … 
(3) In der gemäß § 4 Abs. 5 zu erlassenden Verordnung ist auch der 

Kostenersatz für die nach Abs. 2 im Zusammenhang mit beruflicher 
Parteienvertretung erfolgte Bereitstellung von bPK zu regeln. 

(3) In der gemäß § 4 Abs. 5 zu erlassenden Verordnung ist auch der 
Kostenersatz für die nach Abs. 2 im Zusammenhang mit berufsmäßiger 
Parteienvertretung erfolgte Bereitstellung von bPK zu regeln. 

Garantien zum Schutz der Stammzahl und der bPK bei der Verwendung im 
privaten Bereich 

Garantien zum Schutz der Stammzahl und der bPK bei der Verwendung im 
privaten Bereich 

§ 15. (1) … § 15. (1) … 
(2) Die Stammzahl des Betroffenen darf einem Auftraggeber des privaten 

Bereichs von der Bürgerkartenfunktion in keiner Phase des Errechnungsvorgangs 
für das bPK zur Verfügung gestellt werden. Die elektronische Überprüfbarkeit 
der Richtigkeit der vom Betroffenen verwendeten Personenbindung ist durch die 
Möglichkeit einer Anfrage an das zentrale Melderegister nach § 16 Abs. 1 des 
Meldegesetzes 1991 gegeben. 

(2) Die Stammzahl des Betroffenen darf einem Auftraggeber des privaten 
Bereichs von der Bürgerkartenfunktion in keiner Phase des Errechnungsvorgangs 
für das bPK zur Verfügung gestellt werden. Die elektronische Überprüfbarkeit 
der Richtigkeit der vom Betroffenen verwendeten Personenbindung ist durch die 
Möglichkeit einer Anfrage an das Zentrale Melderegister nach § 16 Abs. 1 des 
Meldegesetzes 1991 gegeben. 

für Daten aus öffentlichen Registern für Daten aus Registern 
§ 17. (1) … § 17. (1) … 
(2) Ist von Behörden die Richtigkeit von Daten zu beurteilen, die in einem 

elektronischen Register eines Auftraggebers des öffentlichen Bereichs enthalten 
sind, haben sie nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten, wenn die 
Zustimmung des Betroffenen zur Datenermittlung oder eine gesetzliche 
Ermächtigung zur amtswegigen Datenermittlung vorliegt, die Datenermittlung im 
Wege des Datenfernverkehrs, sofern dies erforderlich ist, selbst durchzuführen. 
Die Behörde hat den Betroffenen auf die Möglichkeit der Zustimmung zur 
Datenermittlung hinzuweisen. Die Datenermittlung ersetzt die Vorlage eines 
Nachweises der Daten durch die Partei oder den Beteiligten. Elektronische 
Anfragen an das Zentrale Melderegister sind im Wege des § 16a Abs. 4 des 
MeldeGzu behandeln. 

(2) Ist von Behörden die Richtigkeit von Daten zu beurteilen, die in einem 
elektronischen Register eines Auftraggebers des öffentlichen Bereichs enthalten 
sind, haben sie nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten, wenn die 
Zustimmung des Betroffenen zur Datenermittlung oder eine gesetzliche 
Ermächtigung zur amtswegigen Datenermittlung vorliegt, die Datenermittlung im 
Wege des Datenfernverkehrs, sofern dies erforderlich ist, selbst durchzuführen. 
Die Behörde hat den Betroffenen auf die Möglichkeit der Zustimmung zur 
Datenermittlung hinzuweisen. Die Datenermittlung ersetzt die Vorlage eines 
Nachweises der Daten durch die Partei oder den Beteiligten. Elektronische 
Anfragen an das Zentrale Melderegister sind im Wege des § 16a Abs. 4 MeldeG 
zu behandeln. 

(3) … (3) … 
Vorlage elektronischer Akten Vorlage elektronischer Akten 

 Trial Version § § 21. (1) bis (2) … 
(3) Hat die Behörde, der der elektronische Akt vorzulegen ist, einen 

elektronischen Zustelldienst mit der Entgegennahme von Sendungen für die 
(3) Hat die Behörde, der der elektronische Akt vorzulegen ist, einen 

elektronischen Zustelldienst mit der Entgegennahme von Sendungen für die 
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Behörde betraut, kann die Aktenvorlage, insbesondere wenn sie nachweisbar sein 
soll, auch über diesen Zustelldienst erfolgen. Die Bestimmungen des Abschnitts 
III  Trial Version des Zustellgesetzes gelten diesfalls sinngemäß mit der Maßgabe, dass die         
 Trial Version Vorlage mit dem auf die elektronische Absendung der Verständigung von der          
Bereitstellung folgenden Tag bewirkt wird. 

Behörde betraut, kann die Aktenvorlage, insbesondere wenn sie nachweisbar sein 
soll, auch über diesen Zustelldienst erfolgen. Die Bestimmungen des 
3. Abschnitts des Zustellgesetzes gelten diesfalls sinngemäß mit der Maßgabe, 
dass die Vorlage mit dem auf die elektronische Absendung der Verständigung 
von der Bereitstellung folgenden Tag bewirkt wird. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 
§ 24. (1) bis (4) … § 24. (1) bis (4) … 

 (5) Das Inhaltsverzeichnis, die Überschrift des 2. Abschnitts, § 2 Z 11, § 4 
Abs. 5, § 6 Abs. 2, § 10 Abs. 3, § 15 Abs. 2 letzter Satz, die Überschrift zu § 17, 
§ 17 Abs. 2 letzter Satz, § 21 Abs. 3 und § 25 samt Überschrift in der Fassung des 
Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. xxx/2017, treten mit Ablauf des Tages 
ihrer Kundmachung in Kraft. § 1a samt Überschrift in der Fassung des 
genannten Bundesgesetzes tritt mit 1. Jänner 2020 in Kraft. § 1b samt Überschrift 
in der Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt mit Beginn des siebenten auf 
den Tag der Kundmachung der Verfügbarkeit des Anzeigemoduls gemäß § 37b 
Abs. 8 des Zustellgesetzes folgenden Monats in Kraft. 

 Übergangsbestimmung 
 § 25. Die Gerichte und Verwaltungsbehörden, deren Einrichtung in 

Gesetzgebung Bundessache ist, sind verpflichtet, bis spätestens 1. Jänner 2020 
die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für einen elektronischen 
Verkehr mit den Beteiligten gemäß § 1a zu schaffen. 

Artikel 2 
Änderung des Zustellgesetzes 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 
§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten die Begriffe: § 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten die Begriffe: 

1. bis 6. … 1. bis 6. … 
 7. „Zustelldienst“: ein Universaldienstbetreiber (§ 3 Z 4 PMG);  7. „Zustelldienst“: ein Universaldienstbetreiber (§ 3 Z 4 PMG) sowie ein 

Zustelldienst im Anwendungsbereich des 3. Abschnitts; 
 8. „Ermittlungs- und Zustelldienst“: der elektronische Zustelldienst, der die 

Leistungen gemäß § 29 Abs. 2 zu erbringen hat; 
 8. „Ermittlungs- und Zustelldienst“: der Zustelldienst, der die Leistungen 

gemäß § 29 Abs. 2 zu erbringen hat; 
 9. „Kunde“: Person, gegenüber der sich ein elektronischer Zustelldienst zur  9. „Kunde“: Person, gegenüber der sich ein Zustelldienst, der die 



7 von 41 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zustellung behördlicher Dokumente verpflichtet hat. Leistungen gemäß § 29 Abs. 1 zu erbringen hat, zur Zustellung 

behördlicher Dokumente verpflichtet hat. 
Zustellungsbevollmächtigter; Zustellung durch Übersendung Zustellung durch Übersendung 

§ 10. …  Trial Version §
Besondere Fälle der Zustellung Besondere Fälle der Zustellung 

§ 11. (1) … § 11. (1) … 
(2) Zur Vornahme von Zustellungen an Ausländer oder internationale 

Organisationen, denen völkerrechtliche Privilegien und Immunitäten zustehen, ist 
unabhängig von ihrem Aufenthaltsort oder Sitz die Vermittlung des 
Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten in 
Anspruch zu nehmen. 

(2) Zur Vornahme von Zustellungen an Ausländer oder internationale 
Organisationen, denen völkerrechtliche Privilegien und Immunitäten zustehen, ist 
unabhängig von ihrem Aufenthaltsort oder Sitz die Vermittlung des 
Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres  Trial Version in Anspruch zu  


(3) … (3) … 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 
Elektronische Zustellung Elektronische Zustellung 

Anwendungsbereich Anwendungsbereich 
§ 28. (1) … § 28. (1) … 
(2) Die elektronische Zustellung der Gerichte richtet sich nach den §§ 89a ff 

des Gerichtsorganisationsgesetzes – GOG, RGBl. Nr. 217/1896. 
(2) Die elektronische Zustellung der ordentlichen Gerichte richtet sich nach 

den §§ 89a ff des Gerichtsorganisationsgesetzes – GOG, RGBl. Nr. 217/1896. 
Leistungen der Zustelldienste Leistungen der Zustelldienste 

§ 29. (1) … § 29. (1) … 
1. bis 10. … 1. bis 10. … 
 11. sofern der Zustelldienst diese Leistung anbietet, die Weiterleitung eines 

zuzustellenden Dokuments zur elektronischen Übermittlung nach den 
§§ 89a ff GOG auf Verlangen des Empfängers sowie die Mitteilung an 
den Absender, wann das zuzustellende Dokument in den elektronischen 
Verfügungsbereich des Empfängers (§ 89d GOG) gelangt ist. 

 11. sofern der Zustelldienst diese Leistung anbietet, die Weiterleitung eines 
zuzustellenden Dokuments zur elektronischen Übermittlung nach den 
§§ 89a ff GOG auf Verlangen des Empfängers sowie die Mitteilung an 
den Absender, wann das zuzustellende Dokument in den elektronischen 
Verfügungsbereich des Empfängers (§ 89d GOG) gelangt ist; 

  12. die Weiterleitung der das Dokument beschreibenden Daten sowie die 
elektronische Information für die technische Möglichkeit der 
elektronischen identifizierten und authentifizierten Abholung des 
Dokuments an das Anzeigemodul (§ 37b). 
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Die Behörde hat für die Erbringung der Leistungen gemäß Z 1 bis 9 ein Entgelt 
zu entrichten, dessen Höhe dem Entgelt entspricht, das dem Zuschlagsempfänger 
gemäß § 32 Abs. 1 für die Erbringung dieser Leistungen zusteht. Das Entgelt für 
die Erbringung der Leistung gemäß Z 10 ist vom Empfänger zu entrichten. 

Die Behörde hat für die Erbringung der Leistungen gemäß Z 1 bis 9 ein Entgelt 
zu entrichten, dessen Höhe dem Entgelt entspricht, das dem Zuschlagsempfänger 
gemäß § 32 Abs. 1 für die Erbringung dieser Leistungen zusteht. Das Entgelt für 
die Erbringung der Leistung gemäß Z 10 ist vom Empfänger zu entrichten. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
(5) Auf natürliche Personen, die an der Erbringung der Leistungen gemäß 

Abs. 1 und 2 mitwirken, ist in Hinblick auf Daten über Herkunft und Inhalt 
zuzustellender behördlicher Dokumente § 46 Abs. 1 bis 4 des Beamten-
Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333, sinngemäß anzuwenden. Hinsichtlich 
der abgabenrechtlichen Geheimhaltungspflicht des § 48a der 
Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, gelten diese Personen als Beamte 
im Sinne des § 74 Z 4 des Strafgesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974. 

(5) Auf natürliche Personen, die an der Erbringung der Leistungen gemäß 
Abs. 1 und 2 mitwirken, ist in Hinblick auf Daten über Herkunft und Inhalt 
zuzustellender behördlicher Dokumente § 46 Abs. 1 bis 4 des Beamten-
Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333/1979, sinngemäß anzuwenden. 
Hinsichtlich der abgabenrechtlichen Geheimhaltungspflicht des § 48a der 
Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, gelten diese Personen als Beamte 
im Sinne des § 74 Abs. 1 Z 4 des Strafgesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974. 

(6) bis (7) … (6) bis (7) … 
Bestimmung des Ermittlungs- und Zustelldienstes Bestimmung des Ermittlungs- und Zustelldienstes 

§ 32. (1) Zur Bestimmung des Ermittlungs- und Zustelldienstes hat der 
Bundeskanzler die Leistungen gemäß § 29 Abs. 1 Z 1 bis 9 und Abs. 2 in einem 
gemeinsamen Vergabeverfahren im Sinne des Bundesvergabegesetzes 2006, 
BGBl. I Nr. 17, auszuschreiben. Der Zuschlag darf nur einem zugelassenen 
Zustelldienst erteilt werden. Der Bundeskanzler hat den Zuschlagsempfänger und 
die Höhe des diesem für die Erbringung der Leistungen gemäß § 29 Abs. 1 Z 1 
bis 9 zustehenden Entgelts im Internet zu veröffentlichen. 

§ 32. (1) Zur Bestimmung des Ermittlungs- und Zustelldienstes hat der 
Bundeskanzler die Leistungen gemäß § 29 Abs. 1 Z 1 bis 9 und Abs. 2 in einem 
gemeinsamen Vergabeverfahren im Sinne des Bundesvergabegesetzes 2006, 
BGBl. I Nr. 17/2006, auszuschreiben. Der Zuschlag darf nur einem zugelassenen 
Zustelldienst erteilt werden. Der Bundeskanzler hat den Zuschlagsempfänger und 
die Höhe des diesem für die Erbringung der Leistungen gemäß § 29 Abs. 1 Z 1 
bis 9 zustehenden Entgelts im Internet zu veröffentlichen. 

(2) … (2) … 
 Trial Version Zustellung mit Zustellnachweis durch einen Zustelldienst Zustellung mit Zustellnachweis durch einen Zustelldienst 

§ 35. (1) Der Zustelldienst hat den Empfänger unverzüglich davon zu 
verständigen, dass ein Dokument für ihn zur Abholung bereitliegt. Diese 
elektronische Verständigung ist an die dem Zustelldienst bekanntgegebene 
elektronische Adresse des Empfängers zu versenden. Hat der Empfänger dem 
Zustelldienst mehrere solcher Adressen bekanntgegeben, so ist die elektronische 
Verständigung an alle Adressen zu versenden; für die Berechnung der Frist 
gemäß Abs. 2 erster Satz ist der Zeitpunkt der frühesten Versendung maßgeblich. 
Die elektronische Verständigung hat jedenfalls folgende Angaben zu enthalten: 

§ 35. (1) Der Zustelldienst hat den Empfänger unverzüglich davon zu 
verständigen, dass ein Dokument für ihn zur Abholung bereitliegt. Diese 
elektronische Verständigung ist an die dem Zustelldienst bekanntgegebene 
elektronische Adresse des Empfängers zu versenden. Hat der Empfänger dem 
Zustelldienst mehrere solcher Adressen bekanntgegeben, so ist die elektronische 
Verständigung an alle Adressen zu versenden; für die Berechnung der Frist 
gemäß Abs. 2 erster Satz ist der Zeitpunkt der frühesten Versendung maßgeblich. 
Die elektronische Verständigung hat jedenfalls folgende Angaben zu enthalten: 

1. bis 3. … 1. bis 3. … 
 4. einen Hinweis auf das Erfordernis einer Signierung bei der Abholung  4. einen Hinweis auf das Erfordernis einer Signierung bei der Abholung 
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und  Trial Version von Dokumenten, die mit Zustellnachweis zugestellt werden sollen, und 

 5. …  5. … 
Soweit dies erforderlich ist, hat die Bundesregierung durch Verordnung nähere 
Bestimmungen über die Verständigungsformulare zu erlassen. 

Soweit dies erforderlich ist, hat die Bundesregierung durch Verordnung nähere 
Bestimmungen über die Verständigungsformulare zu erlassen. 

(2) Wird das Dokument nicht innerhalb von 48 Stunden abgeholt, so hat eine 
zweite elektronische Verständigung zu erfolgen; Abs. 1 dritter Satz ist sinngemäß 
anzuwenden. Wird das Dokument nicht innerhalb von weiteren 24 Stunden 
abgeholt und hat der Empfänger dem Zustelldienst eine Abgabestelle 
bekanntgegeben, so ist spätestens am nächsten Werktag außer Samstag eine 
Verständigung an die dem Zustelldienst bekanntgegebene Abgabestelle zu 
versenden, es sei denn, das Dokument wurde vorher abgeholt; Abs. 1 dritter Satz 
erster Halbsatz ist sinngemäß anzuwenden. 

(2) Wird das Dokument nicht innerhalb von 48 Stunden abgeholt, so hat eine 
zweite elektronische Verständigung zu erfolgen; Abs. 1 dritter Satz ist sinngemäß 
anzuwenden. 

(3) Der Zustelldienst hat sicherzustellen, dass zur Abholung bereitgehaltene 
Dokumente nur von Personen abgeholt werden können, die zur Abholung 
berechtigt sind und ihre Identität und die Authentizität der Kommunikation mit 
der Bürgerkarte (§ 2 Z 10 E-GovG) nachgewiesen haben. Zur Abholung 
berechtigt sind der Empfänger und, soweit dies von der Behörde nicht 
ausgeschlossen worden ist, eine zur Empfangnahme bevollmächtigte Person. 
Identifikation und Authentifizierung können auf Grund einer besonderen 
Vereinbarung des Empfängers mit dem Zustelldienst auch durch eine an die 
Verwendung sicherer Technik gebundene automatisiert ausgelöste Signatur 
erfolgen. Der Zustelldienst hat alle Daten über die Verständigungen gemäß 
Abs. 1 und 2 und die Abholung des Dokuments zu protokollieren und dem 
Absender unverzüglich zu übermitteln; die Gesamtheit dieser Daten bildet den 
Zustellnachweis. 

(3) Der Zustelldienst hat sicherzustellen, dass zur Abholung bereitgehaltene 
Dokumente nur von Personen abgeholt werden können, die zur Abholung 
berechtigt sind und im Falle einer Zustellung mit Zustellnachweis oder einer 
nachweislichen Zusendung ihre Identität und die Authentizität der 
Kommunikation mit der Bürgerkarte (§ 2 Z 10 E-GovG) nachgewiesen haben. 
Zur Abholung berechtigt sind der Empfänger und, soweit dies von der Behörde 
nicht ausgeschlossen worden ist, eine zur Empfangnahme bevollmächtigte 
Person. Identifikation und Authentifizierung können auf Grund einer besonderen 
Vereinbarung des Empfängers mit dem Zustelldienst auch durch eine an die 
Verwendung sicherer Technik gebundene automatisiert ausgelöste Signatur 
erfolgen. Der Zustelldienst hat alle Daten über die Verständigungen gemäß 
Abs. 1 und 2 und die Abholung des Dokuments zu protokollieren und dem 
Absender unverzüglich zu übermitteln; die Gesamtheit dieser Daten bildet den 
Zustellnachweis. 

(4) bis (5) … (4) bis (5) … 
(6) Hat der Empfänger dem Zustelldienst keine Abgabestelle 

bekanntgegeben, so gilt die Zustellung als am ersten Werktag nach der 
Versendung der zweiten elektronischen Verständigung bewirkt. Sie gilt als nicht 
bewirkt, wenn sich ergibt, dass die erste elektronische Verständigung im 
Zeitpunkt der Versendung der zweiten nicht beim Empfänger eingelangt war, 
doch wird sie mit dem dem Einlangen einer der beiden elektronischen 
Verständigungen folgenden Tag innerhalb der Abholfrist (Abs. 1 Z 3) wirksam. 

(6) Die Zustellung gilt als am ersten Werktag nach der Versendung der 
ersten elektronischen Verständigung bewirkt, wobei Samstage nicht als Werktage 
gelten. Sie gilt als nicht bewirkt, wenn sich ergibt, dass die elektronischen 
Verständigungen nicht beim Empfänger eingelangt waren, doch wird sie mit dem 
dem Einlangen einer elektronischen Verständigung folgenden Tag innerhalb der 
Abholfrist (Abs. 1 Z 3) wirksam. Trial Version  

(7) Hat der Empfänger dem Zustelldienst eine Abgabestelle bekanntgegeben, (7) Die Zustellung gilt als nicht bewirkt, wenn sich ergibt, dass der 
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so gilt die Zustellung als am dritten Werktag nach der Versendung der 
Verständigung an die Abgabest Trial Version elle bewirkt. Sie  Trial Version gilt als nicht bewirkt, wenn sich 
 Trial Version ergibt, dass der Empfänger von den elektronischen Verständigungen keine        
Kenntnis hatte und wegen Abwesenheit von der Abgabestelle vom Vorgang der 
Zustellung der Verständigung an der Abgabestelle nicht rechtzeitig Kenntnis 
erlangen konnte, doch wird sie mit dem der Rückkehr an die Abgabestelle 
folgenden Tag innerhalb der Abholfrist (Abs. 1 Z 3) wirksam. 

Empfänger 
 1. von den elektronischen Verständigungen keine Kenntnis hatte oder 
 2. von diesen zwar Kenntnis hatte, aber während der Abholfrist von allen 

Abgabestellen (§ 2 Z 4) nicht bloß vorübergehend abwesend war, doch 
wird die Zustellung an dem der Rückkehr an eine der Abgabestellen 
folgenden Tag innerhalb der Abholfrist wirksam, an dem das Dokument 
abgeholt werden könnte. 

(8) Wurde dieselbe elektronische Verständigung an mehrere elektronische 
Adressen oder dieselbe Verständigung an mehrere Abgabestellen versendet, so 
sind die Zeitpunkte der frühesten Versendung bzw. des frühesten Einlangens 
maßgeblich. Bei Zweifeln, ob oder wann eine elektronische Verständigung beim 
Empfänger eingelangt oder eine Verständigung zugestellt worden ist, hat die 
Behörde die Tatsache und den Zeitpunkt des Einlangens bzw. der Zustellung von 
Amts wegen festzustellen. 

(8) Wurde dieselbe elektronische Verständigung an mehrere elektronische 
Adressen versendet, so ist der Zeitpunkt der frühesten Versendung maßgeblich. 

(9) … (9) … 
Zustellung ohne Zustellnachweis durch einen Zustelldienst Zustellung ohne Zustellnachweis durch einen Zustelldienst 

 Trial Version §

   


§ 36. Für die Zustellung ohne Zustellnachweis durch einen Zustelldienst gilt 
§ 35 mit der Maßgabe, dass 

 1. Die gemäß Abs. 3 letzter Satz übermittelten Daten gelten nicht als 
Zustellnachweis. 

die gemäß Abs. 3 letzter Satz übermittelten Daten nicht als Zustellnachweis 
gelten. 

 2. Abs. 6 ist auch dann anzuwenden, wenn der Empfänger dem 
Zustelldienst eine Abgabestelle bekanntgegeben hat. 

 

Zustellung an einer elektronischen Zustelladresse oder über das 
elektronische Kommunikationssystem der Behörde 

 Trial Version Zustellung an einer elektronischen Zustelladresse oder über das 


§ 37. (1) Zustellungen ohne Zustellnachweis können auch an einer 
elektronischen Zustelladresse oder über das elektronische Kommunikations-
system der Behörde erfolgen. Bei der Zustellung an einer elektronischen 
Zustelladresse gilt das Dokument mit dem Zeitpunkt des Einlangens beim 
Empfänger als zugestellt. Bestehen Zweifel darüber, ob bzw. wann das Dokument 
beim Empfänger eingelangt ist, hat die Behörde Tatsache und Zeitpunkt des 
Einlangens von Amts wegen festzustellen. Bei der Zustellung über das 
elektronische Kommunikationssystem der Behörde gilt die Zustellung als am 

§ 37. (1) Zustellungen ohne Zustellnachweis können auch an einer 
elektronischen Zustelladresse oder über das elektronische Kommunikations-
system der Behörde erfolgen. Das Dokument gilt mit dem Zeitpunkt des 
Einlangens bzw. nach dem erstmaligen Bereithalten des Dokuments beim bzw. für 
den Empfänger als zugestellt. Bestehen Zweifel darüber, ob bzw. wann das 
Dokument beim Empfänger eingelangt ist bzw. für ihn bereitgehalten wird, hat 
die Behörde Tatsache und Zeitpunkt des Einlangens bzw. der Bereithaltung von 
Amts wegen festzustellen. 
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dritten Werktag nach dem erstmaligen Bereithalten des Dokuments als bewirkt Trial Version . 
 (1a) Das elektronische Kommunikationssystem der Behörde hat den 

Empfänger unverzüglich davon zu verständigen, dass ein Dokument für ihn zur 
Abholung bereitliegt. Diese elektronische Verständigung ist an die dem Kommu-
nikationssystem der Behörde bekanntgegebene elektronische Adresse des Emp-
fängers zu versenden. Hat der Empfänger mehrere solcher Adressen bekannt-
gegeben, so ist die elektronische Verständigung an alle Adressen zu versenden. 

(2) … (2) … 
 (3) Das elektronische Kommunikationssystem der Behörde hat die 

Weiterleitung der das Dokument beschreibenden Daten sowie die elektronische 
Information für die technische Möglichkeit der elektronischen identifizierten und 
authentifizierten Abholung des Dokuments dem Anzeigemodul (§ 37b) anzubieten. 

  Trial Version Anzeigemodul
 § 37b. (1) Das Anzeigemodul ermöglicht Empfängern online die Anzeige der 

das Dokument beschreibenden Daten von zur Abholung für sie bereitgehaltenen 
Dokumenten sowie die Abholung dieser Dokumente. 

  Trial Version (2) Der Betreiber des Anzeigemoduls ist gesetzlicher Dienstleister gemäß        
     
   
      
       


 (3) Das Anzeigemodul hat sämtliche Daten über die Abholung durch den 
Empfänger zu protokollieren und an das jeweilige Zustellsystem gemäß Abs. 2 
elektronisch zu übermitteln. 

 (4) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Finanzen stellt ein 
Anzeigemodul zur Verfügung. Dieses kann auf Internetportalen von Behörden 
unter der Maßgabe der Einhaltung der technischen Schnittstellen und 
Spezifikationen angebunden werden. Die Bundesministerin oder der 
Bundesminister für Finanzen hat diese Schnittstellen und Spezifikationen im 
Internet auf ihrer oder seiner Website bekannt zu geben. Das 
Unternehmensserviceportal und das Bürgerserviceportal gemäß § 3 des 
Unternehmensserviceportalgesetzes, BGBl. I Nr. 52/2009, haben das 
Anzeigemodul für Unternehmen bzw. Bürgerinnen und Bürger einzubinden. 
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 (5) Die Leistungen des Anzeigemoduls (Abs. 1) sind so zu erbringen, dass für 

Menschen mit Behinderung ein barrierefreier Zugang zu dieser Leistung nach 
dem jeweiligen Stand der Technik gewährleistet ist. 

 (6) Soweit dies erforderlich ist, hat die Bundesregierung durch Verordnung 
nähere Bestimmungen über die beschreibenden Daten von Dokumenten gemäß 
Abs. 1 zu erlassen. 

 (7) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Finanzen hat den 
einliefernden Systemen die Kosten für das Anzeigemodul entsprechend ihrem 
Einlieferungsvolumen zu verrechnen. Abweichend davon kann die 
Bundesministerin oder der Bundesminister für Finanzen in einer Verordnung 
auch die Verrechnung von Pauschalbeträgen festsetzen. Der IT-Dienstleister des 
Bundes, die Bundesrechenzentrum GmbH, kann als Zahlstelle eingerichtet 
werden. 

 (8) Die Verfügbarkeit des Anzeigemoduls ist von der Bundesministerin oder 
dem Bundesminister für Finanzen im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

Vollziehung Vollziehung 
§ 39. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich der §§ 30 

bis 32 der Bundeskanzler, hinsichtlich der übrigen Bestimmungen die 
Bundesregierung betraut. 

§ 39. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich der §§ 30 
bis 32 der Bundeskanzler, hinsichtlich § 37b Abs. 1 bis 5, 7 und 8 die 
Bundesministerin oder der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich der übrigen 
Bestimmungen die Bundesregierung betraut. 

§ 40. (1) bis (5) … § 40. (1) bis (5) … 
(6) Das Vergabeverfahren gemäß § 32 Abs. 1 ist spätestens neun Monate, 

nachdem zumindest drei elektronische Zustelldienste zugelassen worden sind, 
einzuleiten. Bis zur Erteilung des Zuschlags nach § 32 Abs. 1 beträgt das den 
zugelassenen elektronischen Zustelldiensten zu entrichtende Entgelt für die 
Leistungen gemäß § 29 Abs. 1 Z 1 bis 9 die Hälfte des in den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für den reservierten Postdienst (§ 9 Abs. 1 des 
Postgesetzes 1997) vorgesehenen Standardtarifs für Briefsendungen; erfolgt die 
Versendung einer Verständigung an die Abgabestelle, erhöht sich das zu 
entrichtende Entgelt um den Betrag dieses Tarifs. 

(6) Das Vergabeverfahren gemäß § 32 Abs. 1 ist spätestens neun Monate, 
nachdem zumindest drei elektronische Zustelldienste zugelassen worden sind, 
einzuleiten. Bis zur Erteilung des Zuschlags nach § 32 Abs. 1 beträgt das den 
zugelassenen elektronischen Zustelldiensten zu entrichtende Entgelt für die 
Leistungen gemäß § 29 Abs. 1 Z 1 bis 9 die Hälfte des in den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für den reservierten Postdienst (§ 9 Abs. 1 des 
Postgesetzes 1997) vorgesehenen Standardtarifs für Briefsendungen. Zusätzlich 
können die aufgrund § 37b Abs. 7 anfallenden Kosten mit dem zu entrichtenden 
Entgelt weiterverrechnet werden. 

(7) bis (8) … (7) bis (8) … 
 (9) In der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. xxx/2017, 

treten in Kraft: 
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  1. § 11 Abs. 2 mit 1. März 2014, 
  2. § 2 Z 7 bis 9, die Überschrift zu § 10, § 28 Abs. 2, § 29 Abs. 5, § 32 

Abs. 1, § 35 Abs. 1 Z 4, Abs. 2, 3 erster Satz, 6 bis 8, § 36, § 37 Abs. 1 
und 1a, § 37b samt Überschrift sowie § 39 mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung und 

  3. § 29 Abs. 1 Z 11 und 12, § 37 Abs. 3 sowie § 40 Abs. 6 zweiter Satz mit 
Beginn des siebenten auf den Tag der Kundmachung der Verfügbarkeit des 
Anzeigemoduls gemäß § 37b Abs. 8 folgenden Monats. 

Artikel 3 
Änderung des Bundesgesetzes über die Ausstellung der Apostille nach dem  

Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Beglaubigung 

Bundesgesetz vom 31. Mai 1967 über die Ausstellung der Apostille 
nach dem Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher 
Urkunden von der Beglaubigung 

Bundesgesetz über die Ausstellung der Apostille nach dem 
Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden 
von der Beglaubigung (Apostillegesetz – ApostG) 

§ 3. Zur Ausstellung der im Übereinkommen vorgesehenen 
Unterzeichnungsbestätigung (Apostille) sind zuständig: 

§ 3. Zur Ausstellung der im Übereinkommen vorgesehenen 
Unterzeichnungsbestätigung (Apostille) sind zuständig: 

 1. das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten hinsichtlich 
aller Urkunden, die 

 Trial Version        


 a) vom Bundespräsidenten oder von der Präsidentschaftskanzlei,  a) vom Bundespräsidenten oder von der Präsidentschaftskanzlei, 
 b) vom Präsidenten des Nationalrates, vom Vorsitzenden des 

Bundesrates oder von der Parlamentsdirektion, 
 Trial Version       


 c) von der Bundesregierung,  c) von der Bundesregierung, 
 d) von einem Bundesministerium,  d) von einem Bundesminister, 
 e) vom Verfassungsgerichtshof oder vom Verwaltungsgerichtshof,  e) von einem Verwaltungsgericht, vom Verwaltungsgerichtshof oder vom 

Verfassungsgerichtshof, 
 f) vom Obersten Gerichtshof, vom Kartellobergericht beim Obersten 

Gerichtshof, von der Obersten Rückstellungskommission beim 
Obersten Gerichtshof oder von der Obersten Rückgabekommission 
beim Obersten Gerichtshof oder 

 f) vom Obersten Gerichtshof, vom Kartellobergericht beim Obersten 
Gerichtshof, von der Obersten Rückstellungskommission beim 
Obersten Gerichtshof oder von der Obersten Rückgabekommission 
beim Obersten Gerichtshof oder 

 g) vom Rechnungshof  g) vom Rechnungshof 
ausgestellt worden sind; ausgestellt worden sind; 
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  2. die Berufsvertretungsbehörden hinsichtlich der von ihnen erstellten Aus-

züge aus zentralen, von einem Bundesministerium geführten Registern; 
 2. die Präsidenten der mit Zivilrechtssachen befaßten Gerichtshöfe erster 

Instanz oder ihre zur Ausstellung der Unterzeichnungsbestätigung 
(Apostille) bestimmten Stellvertreter, mit Ausnahme des 
Handelsgerichtes Wien und des Jugendgerichtshofes Wien, hinsichtlich 
aller Urkunden, die von einem anderen Gericht als den in Z 1 lit. e und f 
genannten, von einer staatsanwaltschaftlichen Behörde, von einem Notar, 
von einer Notariatskammer oder von einer Rechtsanwaltskam-
mer - insoweit diese Kammern dabei in Vollziehung behördlicher Auf-
gaben des Bundes tätig werden - im Sprengel des betreffenden Gerichts-
hofes ausgestellt worden sind; 

 3. die Präsidenten der mit Zivilrechtssachen befaßten Gerichtshöfe erster 
Instanz oder ihre zur Ausstellung der Unterzeichnungsbestätigung 
(Apostille) bestimmten Stellvertreter, mit Ausnahme des 
Handelsgerichtes Wien, hinsichtlich aller Urkunden, die von einem 
anderen Gericht als den in Z 1 lit. e und f genannten, von einer 
staatsanwaltschaftlichen Behörde, von einem Notar, von einer 
Notariatskammer oder von einer Rechtsanwaltskammer - insoweit diese 
Kammern dabei in Vollziehung behördlicher Aufgaben des Bundes tätig 
werden - im Sprengel des betreffenden Gerichtshofes ausgestellt worden 
sind; 

 3. hinsichtlich aller anderen Urkunden  4. hinsichtlich aller anderen Urkunden 
 a) die Landeshauptmänner, soweit es sich um Urkunden handelt, die in 

ihrem Bundesland in Vollziehung behördlicher Aufgaben des Bundes 
und 

 a) die Landeshauptmänner, soweit es sich um Urkunden handelt, die in 
ihrem Bundesland in Vollziehung behördlicher Aufgaben des Bundes 
und 

 b) die Landesregierungen, soweit es sich um Urkunden handelt, die in 
ihrem Bundesland in Vollziehung behördlicher Aufgaben des Landes 
ausgestellt worden sind. 

 b) die Landesregierungen, soweit es sich um Urkunden handelt, die in 
ihrem Bundesland in Vollziehung behördlicher Aufgaben des Landes 
ausgestellt worden sind. 

 § 4. (1) Hinsichtlich elektronisch ausgestellter Urkunden, die der 
zuständigen Behörde ohne Medienbruch elektronisch übermittelt werden, können 
bei Vorliegen der technischen und organisatorischen Voraussetzungen die im 
elektronischen Signatur- oder Siegelzertifikat enthaltenen Daten mittels 
elektronischer Unterzeichnungsbestätigung (Apostille) bestätigt werden. 

 (2) Zur Ausstellung der elektronischen Unterzeichnungsbestätigung 
(Apostille) unter den in Abs. 1 genannten Voraussetzungen ist der Bundesminister 
für Europa, Integration und Äußeres zusätzlich zu den von § 3 Z 1 erfassten 
Urkunden auch für folgende Urkunden zuständig: 

  1. für durch Verordnung der Bundesregierung festzulegende Urkunden, die 
von nachgeordneten Dienststellen der Bundesministerien oder von 
sonstigen Einrichtungen in Vollziehung behördlicher Aufgaben des 
Bundes ausgestellt wurden, und 

  2. für Auszüge aus zentralen, von einem Bundesministerium geführten 
Registern. 
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 Trial Version §     


§ 5. Die mit der Unterzeichnungsbestätigung (Apostille) versehenen 

Urkunden bedürfen keiner weiteren Beglaubigung. 
§ 5. (1) Dieses Bundesgesetz tritt gleichzeitig mit dem Übereinkommen in 

Kraft. 
§ 6. (1) Dieses Bundesgesetz tritt gleichzeitig mit dem Übereinkommen in 

Kraft. 
 (2) Der Gesetzestitel, die §§ 3 und 4, die Paragraphenbezeichnungen der 

§§ 5 und 6, § 6 Abs. 2 und § 7 in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, 
BGBl. I Nr. xxx/2017, treten mit 1. Juli 2017 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung 
betraut. 

§ 7. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung 
betraut. 

2. Abschnitt 
Finanzen, Justiz, Familien 

Artikel 4 
Änderung der Bundesabgabenordnung 

E. Abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht. E. Abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht. 
§ 48a. (1) bis (3) … § 48a. (1) bis (3) … 
(4) Die Offenbarung oder Verwertung von Verhältnissen oder Umständen ist 

befugt, 
(4) Die Offenbarung oder Verwertung von Verhältnissen oder Umständen ist 

befugt, 
 a) …  a) … 
 b) wenn sie auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung erfolgt oder wenn 

sie im zwingenden öffentlichen Interesse gelegen ist oder 
 b) wenn sie auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung erfolgt oder wenn 

sie im zwingenden öffentlichen Interesse gelegen ist, 
 c) wenn ein schutzwürdiges Interesse offensichtlich nicht vorliegt oder ihr 

diejenigen zustimmen, deren Interessen an der Geheimhaltung verletzt 
werden könnten. 

 c) wenn ein schutzwürdiges Interesse offensichtlich nicht vorliegt oder ihr 
diejenigen zustimmen, deren Interessen an der Geheimhaltung verletzt 
werden könnten oder 

  d) soweit sie nach § 48b Abs. 3 befugt ist. 
§ 48b. (1) bis (2) … § 48b. (1) bis (2) … 

  (3) 1. Der Bundesminister für Finanzen ist zur Übermittlung des bei der 
Stammzahlenregisterbehörde gemäß § 10 Abs. 2 des E-Government-
Gesetzes, BGBl. I Nr. 10/2004 in der Fassung des Bundesgesetzes, 
BGBl. I Nr. 50/2016, angeforderten verschlüsselten bereichsspezifischen 
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Personenkennzeichens Zustellungen (vbPK-ZU) an 

  a) einen Auftraggeber des öffentlichen Bereichs (§ 5 Abs. 2 des 
Datenschutzgesetzes 2000), 

  b) einen zugelassenen Zustelldienst (§ 30 des Zustellgesetzes – ZustG), 
  Trial Version        

     


  d) einen Betreiber eines Anzeigemoduls (§ 37b ZustG) 
 berechtigt. Voraussetzung dafür ist, dass der Bundesminister für 

Finanzen zur Anforderung und Übermittlung des vbPK-ZU unter 
Verwendung der einem Teilnehmer an FinanzOnline von den 
Abgabenbehörden gemäß § 1 der FinanzOnline-Verordnung 2006 – 
FOnV 2006, BGBl. II Nr. 97/2006, in der Fassung der Verordnung 
BGBl. II Nr. 46/2016, erteilten Teilnehmeridentifikation, 
Benutzeridentifikation und des persönlichen Passworts in der dafür 
vorgesehenen Weise elektronisch aufgefordert wurde. 

  2. Der Bundesminister für Finanzen ist für Zwecke der Durchführung 
elektronischer Zustellungen zur Übermittlung an den Ermittlungs- und 
Zustelldienst, der die Leistungen gemäß § 29 Abs. 2 Z 1 und Z 2 ZustG 
erbringt, von in den Datenbeständen der Finanzverwaltung erfassten 
elektronischen Verständigungsadressen berechtigt. Nähere Regelungen 
können durch eine Verordnung des Bundesministers für Finanzen 
erfolgen. 

  3. Im Zug einer elektronischen Zustellung kann der Bundesminister für 
Finanzen dem Betreiber eines Anzeigemoduls die in den Datenbeständen 
der Finanzverwaltung aktuell erfassten elektronischen 
Verständigungsadressen des Empfängers übermitteln. Weiters können 
die das elektronisch zugestellte Dokument beschreibenden Daten 
(insbesondere die Abgabenbehörde und die Finanzamts-Steuernummer) 
weitergeleitet werden, und es kann dem Empfänger die Anzeige des 
Dokuments technisch ermöglicht werden. 

A. Grundsätzliche Anordnungen. A. Grundsätzliche Anordnungen. 
§ 114. (1) bis (3) … § 114. (1) bis (3) … 

 (4) Soweit es zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist, 
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dürfen die Abgabenbehörden Daten automationsunterstützt verarbeiten, die ihnen 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit entweder aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen 
oder freiwillig überlassen oder sonst bei Vollziehung von Abgabenvorschriften 
und der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gewonnen werden. Die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten ist nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nur 
dann erlaubt, wenn sie zur Verhinderung und zur Aufklärung abgabenrechtlicher 
Gesetzesverletzungen geeignet, erforderlich und angemessen ist. 

E. Beistandspflicht. E. Beistandspflicht. 
§ 158. (1) bis (3) … § 158. (1) bis (3) … 
(4) Für Zwecke der Abgabenerhebung sind die Abgabenbehörden berechtigt, 

auf automationsunterstütztem Weg Einsicht 
(4) Für Zwecke der Abgabenerhebung sind die Abgabenbehörden berechtigt, 

auf automationsunterstütztem Weg Einsicht zu nehmen 
in das automationsunterstützt geführte Grundbuch,  1. in das automationsunterstützt geführte Grundbuch; die Berechtigung zur 

Einsicht in das Grundbuch umfasst auch die Einsichtnahme in das 
Personenverzeichnis des Grundbuchs; 

in das automationsunterstützt geführte Firmenbuch,  2. in das automationsunterstützt geführte Firmenbuch; die Berechtigung zur 
Einsicht in das Firmenbuch umfasst auch die bundesweite Suche nach im 
Zusammenhang mit den Rechtsträgern gespeicherten Personen; 

in das automationsunterstützt geführte zentrale Melderegister,  3. in das zentrale Melderegister. Die Berechtigung zur Einsicht in das 
Zentrale Melderegister umfasst auch Verknüpfungsanfragen im Sinne des 
§ 16a Abs. 3 Meldegesetz 1991; 

in das automationsunterstützt geführte zentrale Gewerberegister,  4. in das automationsunterstützt geführte Gewerbeinformationssystem 
Austria – GISA; 

in das automationsunterstützt geführte zentrale Vereinsregister,  5. in das automationsunterstützt geführte zentrale Vereinsregister; 
in das automationsunterstützt geführte zentrale Zulassungsregister für 
Kraftfahrzeuge gemäß § 47 Abs. 4 und § 47 Abs. 4a des 
Kraftfahrgesetzes 1967und 

 6. in das automationsunterstützt geführte zentrale Zulassungsregister für 
Kraftfahrzeuge gemäß § 47 Abs. 4 und § 47 Abs. 4a des 
Kraftfahrgesetzes 1967 – KFG 1967; 

 Trial Version in die automationsunterstützt geführten KFZ Gene     

           
       
       




 7. in die automationsunterstützt geführten KFZ Genehmigungs- und 
Informationsregister der Landesregierungen oder der von den 
Landesregierungen beauftragten Stellen für Fahrzeuge gemäß §§ 28, 28a, 
28b, 29, 31 bis 35 des KFG 1967. Die Einsichtnahme in die KFZ 
Genehmigungs- und Informationsregister der Landesregierungen oder 
der von ihnen beauftragten Stellen umfasst auch eine 
automationsunterstützte Weitergabe der Bescheiddaten (Name, Adresse, 
KFZ-Marke, Type, Fahrgestellnummer und 
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auch Verknüpfungsabfragen im Sinne des § 16a Abs. 3 Meldegesetz 1991. Die 
Einsichtnahme in die KFZ Genehmigungs- und Informationsregister der 
Landesregierungen oder der von ihnen beauftragten Stellen umfasst auch eine 
 Trial Version automationsunterstützte Weitergabe der Bescheiddaten (Name, Adresse, KFZ-
Marke, Type, Fahrgestellnummer und Fahrzeugidentifikationsnummer). 

Fahrzeugidentifikationsnummer); 

  8. in das automationsunterstützt geführte Unternehmensregister (§ 25 des 
Bundesstatistikgesetzes 2000). 

(4a) bis (5) … (4a) bis (5) … 
§ 323. (1) bis (51) … § 323. (1) bis (51) … 

 (52) Der Bundesminister für Finanzen kann zur Vorbereitung einer 
umfassenden Umsetzung des § 48b Abs. 3 in einer Verordnung Pilotierungen mit 
Betreibern von in § 48b Abs. 3 Z 1 lit. a bis d genannten Institutionen vorsehen, 
wobei § 48b Abs. 3 sinngemäß zur Anwendung kommt. Zusätzlich zum vbPK-ZU 
kann ein indirekt personenbezogenes Identifikationsmerkmal übermittelt werden. 
Die Pilotierungsphase kann nach Maßgabe der technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen auch zeitlich befristet werden. 

Artikel 5 
Änderung des Abgabenverwaltungsorganisationsgesetzes 2010 

Wohnsitzfinanzamt Wohnsitzfinanzamt 
§ 20. (1) Wohnsitzfinanzamt ist das Finanzamt, in dessen Bereich der 

Abgabepflichtige (§ 77 BAO) einen Wohnsitz (§ 26 Abs. 1 BAO) oder in 
Ermangelung eines Wohnsitzes seinen gewöhnlichen Aufenthalt (§ 26 Abs. 2 
BAO) hat. Bei mehrfachem Wohnsitz im Bereich verschiedener Finanzämter gilt 
als Wohnsitzfinanzamt jenes, in dessen Bereich sich der Abgabepflichtige 
überwiegend aufhält. 

§ 20. (1) Wohnsitzfinanzamt ist das Finanzamt, in dessen Bereich der 
Abgabepflichtige (§ 77 BAO) mit Hauptwohnsitz (§ 1 Abs. 7 Meldegesetz 1991) 
angemeldet ist. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 30. (1) bis (9) … § 30. (1) bis (9) … 
 (10) § 20 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2017 

tritt mit 1. Jänner 2018 in Kraft. Durch die Neufassung des § 20 Abs. 1 verlieren 
Delegierungsbescheide (§ 3 AVOG 2010, § 71 BAO) nicht ihre Wirksamkeit. 
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Artikel 6 
Änderung des Neugründungs-Förderungsgesetzes 

Erklärung der Neugründung Erklärung der Neugründung 
§ 4. (1) bis (2) …  Trial Version §
(3) Auf dem amtlichen Vordruck muß in den Fällen des Abs. 1 und 2 

bestätigt sein, daß die Erklärung der Neugründung unter Inanspruchnahme der 
Beratung jener gesetzlichen Berufsvertretung, der der Betriebsinhaber 
zuzurechnen ist, erstellt worden ist. Betrifft die Neugründung ein freies Gewerbe, 
so hat die entsprechend dem vorhergehenden Satz zuständige gesetzliche 
Berufsvertretung auch zu bestätigen, dass der Betriebsinhaber über grundlegende 
unternehmerische Kenntnisse verfügt. Kann der Betriebsinhaber keiner 
gesetzlichen Berufsvertretung zugerechnet werden, ist eine Beratung durch die 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft in Anspruch zu nehmen. 
Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, das Verfahren der Bestätigung 
sowie die Voraussetzungen, unter denen in Bagatellfällen ein solches Verfahren 
unterbleiben kann, mit Verordnung festzulegen. 

(3) Auf dem amtlichen Vordruck muß in den Fällen des Abs. 1 und 2 
bestätigt sein, daß die Erklärung der Neugründung unter Inanspruchnahme der 
Beratung jener gesetzlichen Berufsvertretung, der der Betriebsinhaber 
zuzurechnen ist, erstellt worden ist. Betrifft die Neugründung ein freies Gewerbe, 
so hat die entsprechend dem vorhergehenden Satz zuständige gesetzliche 
Berufsvertretung auch zu bestätigen, dass der Betriebsinhaber über grundlegende 
unternehmerische Kenntnisse verfügt. Kann der Betriebsinhaber keiner 
gesetzlichen Berufsvertretung zugerechnet werden, ist eine Beratung durch die 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft oder durch die 
Wirtschaftskammer in Anspruch zu nehmen. Der Bundesminister für Finanzen ist 
ermächtigt, das Verfahren der Bestätigung sowie die Voraussetzungen, unter 
denen in Bagatellfällen ein solches Verfahren unterbleiben kann, mit Verordnung 
festzulegen. 

(4) Konnten die Wirkungen des § 1 zunächst nur deshalb nicht eintreten, 
weil der amtliche Vordruck zur Erklärung der Neugründung noch nicht aufgelegt 
war, so treten bei nachträglicher Vorlage (Abs. 1) oder bei Ausstellung (Abs. 2) 
des amtlichen Vordrucks die Wirkungen des § 1 nachträglich (rückwirkend) ein. 
Abgaben und Gebühren im Sinne des § 1 Z 1 bis 6 sind in einem solchen Fall zu 
erstatten. 

(4) Unbeschadet der Abs. 1 bis 3 kann der Betriebsinhaber die Erkärung 
über die Neugründung über das Unternehmensserviceportal alternativ auch 
elektronisch vornehmen, soweit die technischen Voraussetzungen gegeben sind. 
Die Beratung durch die Sozialversicherungsanstalt oder durch die 
Berufsvertretung gemäß Abs. 3 kann in diesen Fällen auch auf fernmündlichen 
Kommunikationswegen oder unter Verwendung technischer Einrichtungen zur 
Wort- und Bildübertragung erfolgen und ist durch den Betriebsinhaber zu 
bestätigen. Die Erklärung hat jedenfalls folgende Inhalte zu umfassen: 

  1. das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 2, 
  2. den Kalendermonat nach § 3. 
 Die Wirkungen nach § 1 treten ein, wenn die in Betracht kommenden Behörden 

elektronischen Zugriff auf die elektronische Erklärung haben. Ein Ausdruck der 
Erklärung über das Unternehmensserviceportal ist elektronisch zu signieren und 
gilt als amtlicher Vordruck im Sinne des Abs. 1 und 2. Der Bundesminister für 
Finanzen ist ermächtigt, das elektronische Verfahren der Erklärung über das 
Unternehmensserviceportal sowie einer automatisierten Prüfung der 
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Voraussetzungen mit Verordnung festzulegen. 

Zeitlicher Anwendungsbereich Zeitlicher Anwendungsbereich 
§ 6. (1) bis (5) … § 6. (1) bis (5) … 
(5) § 4 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2012 tritt 

mit 1. Jänner 2013 in Kraft. 
(6) § 4 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2012 tritt 

mit 1. Jänner 2013 in Kraft. 
 (7) § 4 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xxx/201x, treten mit 31. Juli 2017 in Kraft. 

Artikel 7 
Änderung des Unternehmensserviceportalgesetzes 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 
§ 2. Z 1 bis 8 … § 2. Z 1 bis 8 … 

  9. Melde- und Kommunikationsinfrastruktur: eine Funktion des 
Unternehmensserviceportals und des Bürgerserviceportals, die es 
Teilnehmern ermöglicht Anträge und Mitteilungen abzusenden und zu 
empfangen, und die das Anzeigemodul gemäß § 37b des Zustellgesetzes 
einbindet. 

 Trial Version Einrichtung und Betrieb des Unternehmensserviceportals und Betrieb des 


Einrichtung und Betrieb des Unternehmensserviceportals und Betrieb des 
Bürgerserviceportals 

§ 3. (1) Die Bundesministerin/der Bundesminister für Finanzen hat die 
Bundesrechenzentrum GmbH zu beauftragen, ein Unternehmensserviceportal 
einzurichten und zu betreiben. Die Bundesministerin/der Bundesminister für 
Finanzen hat nähere Bedingungen für die Nutzung des 
Unternehmensserviceportals durch Verordnung festzulegen. Diese hat 
insbesondere die nähere Ausgestaltung der Registrierung von Teilnehmern gemäß 
§ 5 Abs. 1 am Unternehmensserviceportal sowie der Rechte und Pflichten der 
Benutzerinnen/Benutzer und der USP-Administratorin/des USP-Administrators, 
der Nutzung der Meldeinfrastruktur und des Vertretungsmanagements des 
Unternehmensserviceportals zu enthalten. 

§ 3. (1) Die Bundesministerin/der Bundesminister für Finanzen hat die 
Bundesrechenzentrum GmbH zu beauftragen, ein Unternehmensserviceportal 
einzurichten und zu betreiben. Die Bundesministerin/der Bundesminister für 
Finanzen hat nähere Bedingungen für die Nutzung des 
Unternehmensserviceportals durch Verordnung festzulegen. Diese hat 
insbesondere die nähere Ausgestaltung der Registrierung von Teilnehmern gemäß 
§ 5 Abs. 1 am Unternehmensserviceportal sowie der Rechte und Pflichten der 
Benutzerinnen/Benutzer und der USP-Administratorin/des USP-Administrators, 
der Nutzung der Melde- und Kommunikationsinfrastruktur und des 
Vertretungsmanagements des Unternehmensserviceportals zu enthalten. 

Dienstleisterstellung des Betreibers des Unternehmensserviceportals  Trial Version Dienstleisterstellung des Betreibers des Unternehmensserviceportals
§ 4. (1) bis (2) § 4. (1) bis (2) 
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(3) Teilnehmern gemäß § 5 Abs. 1 kann technisch ermöglicht werden, nach 

Maßgabe der anzuwendenden Rechtsvorschriften elektronisch Anträge und 
Mitteilungen über die Meldeinfrastruktur des Unternehmensserviceportals an jene 
Teilnehmer gemäß § 5 Abs. 2 abzusenden, die diese nutzen. Weitere 
Bestimmungen sind in der Verordnung gemäß § 3 Abs. 1 zu regeln. 

(3) Teilnehmern gemäß § 5 Abs. 1 kann technisch ermöglicht werden, nach 
Maßgabe der anzuwendenden Rechtsvorschriften elektronisch Anträge und 
Mitteilungen über die Melde- und Kommunikationsinfrastruktur des 
Unternehmensserviceportals an jene Teilnehmer gemäß § 5 Abs. 2 abzusenden 
und zu empfangen, die diese nutzen. Weitere Bestimmungen sind in der 
Verordnung gemäß § 3 Abs. 1 zu regeln. 

§ 8. (1) bis (4) …  Trial Version §
 (5) § 2 Z 9, § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 3 in der Fassung des 

Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. xxx/2017, BGBl. I Nr. XXX/2017 treten 
mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

Artikel 8 
Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 

§ 13. Über Anträge auf Gewährung der Familienbeihilfe hat das nach dem 
Wohnsitz oder dem gewöhnlichen Aufenthalt der antragstellenden Person 
zuständige Finanzamt zu entscheiden. Insoweit einem Antrag nicht oder nicht 
vollinhaltlich stattzugeben ist, ist ein Bescheid zu erlassen. 

§ 13. Über Anträge auf Gewährung der Familienbeihilfe hat das 
Wohnsitzfinanzamt der antragstellenden Person zu entscheiden. Insoweit einem 
Antrag nicht oder nicht vollinhaltlich stattzugeben ist, ist ein Bescheid zu 
erlassen. 

§ 55. (1) bis (34) … § 55. (1) bis (34) … 
 (35) § 13 in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I 

Nr. xxx/2017, tritt mit 1. Jänner 2018 in Kraft. 

Artikel 9 
Änderung des GmbHG 

 Vereinfachte Gründung 
 § 9a. (1) Eine Gesellschaft kann nach Maßgabe der Abs. 2 bis 8 vereinfacht 

gegründet werden, wenn es sich um eine Gesellschaft gemäß § 3 Abs. 2 handelt, 
deren einziger Gesellschafter eine natürliche Person und zugleich einziger 
Geschäftsführer ist, und wenn ein Kreditinstitut die in Abs. 6 und 7 genannten 
Leistungen erbringt. 

  Trial Version (2) Das Stammkapital beträgt 35        
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17 500 Euro bar einzuzahlen. Wird die Gründungsprivilegierung in Anspruch 
genommen, so beträgt die gründungsprivilegierte Stammeinlage 10 000 Euro; 
darauf sind 5  Trial Version 000 Euro bar einzuzahlen. 

 (3) Die Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft beschränkt sich auf 
den Mindestinhalt des § 4 Abs. 1 und die Bestellung des Geschäftsführers sowie 
gegebenenfalls auf Regelungen über den Ersatz der Gründungskosten (§ 7 Abs. 2) 
bis zu einem Höchstbetrag von 500 Euro, über die Gründungsprivilegierung 
(§ 10b) und über die Verteilung des Bilanzgewinns, wenn sie einer besonderen 
Beschlussfassung von Jahr zu Jahr vorbehalten wird (§ 35 Abs. 1 Z 1). 

 (4) Die Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft bedarf abweichend 
von § 4 Abs. 3 nicht der Form eines Notariatsakts, sondern hat in elektronischer 
Form auf eine Weise zu erfolgen, bei der die Identität des Gesellschafters 
zweifelsfrei festgestellt werden kann. Der Bundesminister für Justiz hat den Inhalt 
der Errichtungserklärung sowie die technischen Details der bei der Abgabe der 
Erklärung einzuhaltenden Vorgangsweise durch Verordnung näher zu regeln. 

 (5) Die Anmeldung der Gesellschaft zur Eintragung im Firmenbuch bedarf 
abweichend von § 11 Abs. 1 UGB nicht der beglaubigten Form, sondern hat in 
elektronischer Form auf eine Weise zu erfolgen, bei der die Identität des 
Gesellschafters zweifelsfrei festgestellt werden kann. Der Bundesminister für 
Justiz hat den Inhalt der Anmeldung zum Firmenbuch sowie die technischen 
Details der bei der Anmeldung einzuhaltenden Vorgangsweise durch Verordnung 
näher zu regeln. 

 (6) Das Kreditinstitut gemäß § 10 Abs. 2 hat anlässlich der Einzahlung der 
bar zu leistenden Stammeinlage auf ein neu eröffnetes Konto des zukünftigen 
Gesellschafters und Geschäftsführers dessen Identität durch persönliche Vorlage 
seines amtlichen Lichtbildausweises festzustellen und zu überprüfen (§ 6 FM-
GwG). Dies gilt auch dann, wenn der Gesellschafter und Geschäftsführer bereits 
Kunde des Kreditinstituts ist. Der Gesellschafter und Geschäftsführer hat 
überdies abweichend von § 9 Abs. 3 seine Unterschrift vor dem Kreditinstitut zu 
zeichnen (Musterzeichnung). 

  Trial Version (7) Das Kreditinstitut hat nach Einholung einer entsprechenden Entbindung 
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dieser Übermittlung einzuhaltenden Vorgangsweise durch Verordnung näher zu 
regeln. 

 (8) Die gemäß Abs. 4, 5 und 7 übermittelten Dokumente gelten als 
Originalurkunden. 

§ 10. (1) … § 10. (1) … 
(2) Der vor der Anmeldung der Gesellschaft eingeforderte Betrag kann nur 

in gesetzlichen Zahlungsmitteln oder durch Gutschrift bei einem Kreditinstitut im 
Inland oder der Österreichischen Postsparkasse auf ein Konto der Gesellschaft 
oder der Geschäftsführer zu deren freien Verfügung eingezahlt werden. 
Forderungen der Geschäftsführer aus diesen Einzahlungen gegen Kreditinstitute 
und die Österreichische Postsparkasse gelten als Forderungen der Gesellschaft. 

(2) Der vor der Anmeldung der Gesellschaft eingeforderte Betrag kann nur 
in gesetzlichen Zahlungsmitteln oder durch Gutschrift bei einem Kreditinstitut im 
Inland oder der Österreichischen Postsparkasse auf ein Konto der Gesellschaft 
oder der Geschäftsführer zu deren freien Verfügung oder auf ein Anderkonto des 
beurkundenden Notars als Treuhänder zur Verfügung des Treuhänders und 
Weiterleitung an die Gesellschaft nach Eintragung derselben eingezahlt werden. 
Forderungen der Geschäftsführer aus diesen Einzahlungen gegen Kreditinstitute 
und die Österreichische Postsparkasse gelten als Forderungen der Gesellschaft. 

(3) In der Anmeldung ist die Erklärung abzugeben, daß die bar zu leistenden 
Stammeinlagen in dem eingeforderten Betrag bar eingezahlt sind und daß die 
eingezahlten Beträge sowie die Vermögensgegenstände, die nach dem 
Gesellschaftsvertrag nicht bar auf die Stammeinlagen zu leisten sind, sich in der 
freien Verfügung der Geschäftsführer befinden. Es ist nachzuweisen, daß die 
Geschäftsführer in der Verfügung über den eingezahlten Betrag nicht, namentlich 
nicht durch Gegenforderungen, beschränkt sind. Der Nachweis der Einzahlung 
der in bar zu leistenden Einlagen ist jedenfalls durch Vorlage einer schriftlichen 
Bestätigung eines Kreditinstituts zu führen; für die Richtigkeit der Bestätigung ist 
das Kreditinstitut der Gesellschaft verantwortlich. Sind von dem eingezahlten 
Betrag Abgaben, Gebühren und Kosten bezahlt worden, so ist dies nach Art und 
Höhe der Beträge nachzuweisen. 

(3) In der Anmeldung ist die Erklärung abzugeben, daß die bar zu leistenden 
Stammeinlagen in dem eingeforderten Betrag bar eingezahlt sind und daß die 
eingezahlten Beträge sowie die Vermögensgegenstände, die nach dem 
Gesellschaftsvertrag nicht bar auf die Stammeinlagen zu leisten sind, sich in der 
freien Verfügung der Geschäftsführer oder des Treuhänders gemäß Abs. 2 
befinden. Es ist nachzuweisen, daß die Geschäftsführer in der Verfügung über 
den eingezahlten Betrag nicht, namentlich nicht durch Gegenforderungen, 
beschränkt sind. Der Nachweis der Einzahlung der in bar zu leistenden Einlagen 
ist jedenfalls durch Vorlage einer schriftlichen Bestätigung eines Kreditinstituts 
oder des Notars als Treuhänder zu führen; für die Richtigkeit der Bestätigung ist 
das Kreditinstitut oder der Notar als Treuhänder der Gesellschaft verantwortlich. 
Sind von dem eingezahlten Betrag Abgaben, Gebühren und Kosten bezahlt 
worden, so ist dies nach Art und Höhe der Beträge nachzuweisen. 

 Trial Version (4) bis (6 (4) bis (6) … 
§ 127. (1) bis (21) …  Trial Version §

 (22) § 9a sowie § 10 Abs. 2 und 3 in der Fassung des 
Deregulierungsgesetzes 2017,BGBl. I Nr. xxx/2017, treten mit 1. Juli 2017 in 
Kraft und sind auf Gesellschaften anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2017 zur 
Eintragung in das Firmenbuch angemeldet werden. Die Verordnungen nach § 9a 
Abs. 4, 5 und 7 dürfen bereits vor dem 1. Juli 2017 erlassen, jedoch frühestens 
mit diesem Tag in Kraft gesetzt werden. 
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Artikel 10 
Änderung des Notariatstarifgesetzes 

Bemessung der Wertgebühr Bemessung der Wertgebühr 
§ 5. (1) bis (7) … § 5. (1) bis (7) … 
(8) Bei Beurkundung eines Beschlusses auf Gründung einer Gesellschaft ist 

der Nennbetrag des Gesellschaftskapitals und bei einer Änderung des Kapitals der 
Nennbetrag des Kapitals, um das das Kapital geändert wird, maßgebend. Im Fall 
eines Ausgabebetrages ist dieser maßgebend. Bezieht sich die Beurkundung auf 
eine von einer natürlichen Person abgegebene Erklärung über die Errichtung einer 
die Voraussetzungen des Neugründungs-Förderungsgesetzes erfüllenden 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung bei der der Notar einen ihm von der Partei 
beigestellten endgültigen schriftlichen Entwurf verwenden kann, der sich auf den 
Mindestinhalt des § 4 Abs. 1 GmbHG, die Bestellung des Geschäftsführers, eine 
Gründungsprivilegierung (§ 10b GmbHG) sowie den Ersatz der 
Gründungskosten nach § 7 Abs. 2 GmbHG beschränkt und der, abgesehen von 
den durch die Notariatsform bedingten Zusätzen, keine Änderung oder 
Ergänzung erfordert, so ist der Gegenstand mit 1 000 Euro zu bewerten; 
Entsprechendes gilt für die Beglaubigung von Unterschriften im Zusammenhang 
mit der Anmeldung der Eintragung einer die Voraussetzungen des ersten 
Halbsatzes erfüllenden Gesellschaft. 

(8) Bei Beurkundung eines Beschlusses auf Gründung einer Gesellschaft ist 
der Nennbetrag des Gesellschaftskapitals und bei einer Änderung des Kapitals der 
Nennbetrag des Kapitals, um das das Kapital geändert wird, maßgebend. Im Fall 
eines Ausgabebetrages ist dieser maßgebend. Bezieht sich die Beurkundung auf 
einen von bis zu vier natürlichen Personen abgeschlossenen Gesellschaftsvertrag 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder auf eine von einer natürlichen 
Person abgegebene Erklärung über die Errichtung einer solchen Gesellschaft, so 
ist der Gegenstand mit der Hälfte des Stammkapitals zu bewerten; diese 
Bemessungsgrundlage ist auch bei der Beglaubigung von Unterschriften im 
Zusammenhang mit der Eintragung einer solchen Gesellschaft heranzuziehen. 

 (8a) Bezieht sich die Beurkundung auf eine von einer natürlichen Person 
abgegebene Erklärung über die Errichtung einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, so ist der Gegenstand mit 500 Euro zu bewerten, wenn sich die 
Erklärung auf den Mindestinhalt des § 4 Abs. 1 GmbHG und die Bestellung des 
Geschäftsführers sowie gegebenenfalls auf Regelungen über den Ersatz der 
Gründungskosten (§ 7 Abs. 2 GmbHG), über die Gründungsprivilegierung (§ 10b 
GmbHG) und über die Verteilung des Bilanzgewinns, die einer besonderen 
Beschlussfassung von Jahr zu Jahr vorbehalten wird (§ 35 Abs. 1 Z 1 GmbHG), 
beschränkt; diese Bemessungsgrundlage ist auch bei der Beglaubigung von 
Unterschriften im Zusammenhang mit der Eintragung einer solchen Gesellschaft 
heranzuziehen. 

(9) und (10) … (9) und (10) … 
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 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Juli 2017 

 § 36a. § 5 Abs. 8 dritter Satz und Abs. 8a in der Fassung des 
Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. xxx/2017, tritt mit 1. Juli 2017 in Kraft 
und ist auf Beurkundungen und Beglaubigungen anzuwenden, die nach dem 
30. Juni 2017 vorgenommen werden. 

Artikel 11 
Änderung des Gerichtsgebührengesetzes 

Tarifpost 10 Tarifpost 10 

…  … 
Anmerkungen Anmerkungen 
… … 
Zu Z I lit. b und c:  Trial Version Zu Z
 Trial Version    6. bis 15a. … 
  15b. Die Gebühren für die Eintragungen, die unmittelbar im Zusammenhang 

mit der Neugründung eines Betriebs anfallen, samt der damit im 
Zusammenhang stehenden Eingabengebühren, sind auch dann nicht zu 
erheben, wenn der amtliche Vordruck nach § 4 Abs. 1 und 3 NeuFöG bis 
spätestens 14 Tage nach dem Antrag auf Eintragung beim zuständigen 
Gericht einlangt und in diesem Antrag ausdrücklich die 
Gebührenbefreiung nach dem NeuFöG in Anspruch genommen und 
erklärt wird, dass der amtliche Vordruck innerhalb dieser Frist 
nachgereicht wird. 

Artikel VI Artikel VI 

In-Kraft-Treten, Übergangsbestimmungen, Aufhebungen In-Kraft-Treten, Übergangsbestimmungen, Aufhebungen 
 1. bis 63. …  1. bis 63. … 
  64. Die Tarifpost 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. XX/201X tritt mit 1. Juli 2017 in Kraft und ist auf Fälle anzuwenden, 
in denen der Gebühren auslösende Sachverhalt nach dem 30. Juni 2017 
abschließend verwirklicht wird. 
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3. Abschnitt 
Arbeitsrecht 

Artikel 12 
Änderung des Arbeitszeitgesetzes 

§ 17c. (1) Der Dienstzettel gemäß § 2 Abs. 2 Arbeitsvertragsrechts-
Anpassungsgesetz (AVRAG), BGBl. Nr. 459/1993, hat neben allen dort 
genannten Angaben auch einen Hinweis auf die im § 24 genannten 
Rechtsvorschriften sowie auf die Möglichkeiten zur Einsichtnahme zu enthalten. 

§ 17c. (1) Der Dienstzettel gemäß § 2 Abs. 2 Arbeitsvertragsrechts-
Anpassungsgesetz (AVRAG), BGBl. Nr. 459/1993, hat neben allen dort 
genannten Angaben auch einen Hinweis auf die für die Lenkerin/den Lenker 
geltenden arbeitszeitrechtlichen Vorschriften sowie auf die Möglichkeiten zur 
Einsichtnahme zu enthalten. 

(2) … (2) … 
Auflagepflicht  

§ 24. Jeder Arbeitgeber hat in der Betriebsstätte an geeigneter, für die 
Arbeitnehmer leicht zugänglicher Stelle, soweit diese Vorschriften für die 
Betriebsstätte in Betracht kommen, einen Abdruck 

 

 1. dieses Bundesgesetzes,  
 2. der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen oder 

Regierungsübereinkommen, 
 

 3. der Verordnung (EG) Nr. 561/2006,  
 4. der Verordnung (EU) Nr. 165/2014,  
 5. der EU-Teilabschnitte FTL oder Q oder  
 6. der Anhänge 1 und 2 der AOCV 2008  
aufzulegen oder den Arbeitnehmern mittels eines sonstigen Datenträgers samt 
Ablesevorrichtung, durch geeignete elektronische Datenverarbeitung oder durch 
geeignete Telekommunikationsmittel zugänglich zu machen. 

 

§ 34. (1) bis (31) … § 34. (1) bis (31) … 
 (34) § 17c Abs. 1 in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I 

Nr. xxx/2017, tritt mit 1. Juli 2017 in Kraft. § 24 samt Überschrift tritt mit Ablauf 
des 30. Juni 2017 außer Kraft. 
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Artikel 13 
Änderung des Arbeitsruhegesetzes 

§ 22d. Der Dienstzettel gemäß § 2 Abs. 2 Arbeitsvertragsrechts-
Anpassungsgesetz (AVRAG), BGBl. Nr. 459/1993, hat neben allen dort 
genannten Angaben auch einen Hinweis auf die im § 23 genannten 
Rechtsvorschriften sowie auf die Möglichkeiten zur Einsichtnahme zu enthalten. 

§ 22d. Der Dienstzettel gemäß § 2 Abs. 2 Arbeitsvertragsrechts-
Anpassungsgesetz (AVRAG), BGBl. Nr. 459/1993, hat neben allen dort 
genannten Angaben auch einen Hinweis auf die für die Lenkerin/den Lenker 
geltenden Vorschriften zur wöchentlichen Ruhezeit und Feiertagsruhe sowie auf 
die Möglichkeiten zur Einsichtnahme zu enthalten. 

 Trial Version Auflage des Gesetzes  
§ 23. Der Arbeitgeber hat einen Abdruck dieses Bundesgesetzes und der auf 

Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen, soweit sie für den 
Betrieb in Betracht kommen, sowie eine Abschrift der für den Betrieb allenfalls 
ergangenen Bescheide an geeigneter, für die Arbeitnehmer leicht zugänglicher 
Stelle aufzulegen oder den Arbeitnehmern mittels eines sonstigen Datenträgers 
samt Ablesevorrichtung, durch geeignete elektronische Datenverarbeitung oder 
durch geeignete Telekommunikationsmittel zugänglich zu machen. 

 

§ 33. (1) bis (1v) … § 33. (1) bis (1v) … 
 (1x) § 22d in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I 

Nr. xxx/2017, tritt mit 1. Juli 2017 in Kraft. § 23 samt Überschrift tritt mit Ablauf 
des 30. Juni 2017 außer Kraft. 

(2) … (2) … 

Artikel 14 
Änderung des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes 

Auflagepflicht  
 Trial Version §         
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§ 15. (1) bis (2m) … § 15. (1) bis (2m) … 
 (2n) § 9 samt Überschrift tritt mit Ablauf des 30. Juni 2017 außer Kraft. 
(3) … (3) … 

Artikel 15 
Änderung des Bäckereiarbeiter/innengesetzes 1996 

Auflage- und Aushangpflicht Aushangpflicht 
§ 18. (1) Jede/r Arbeitgeber/in hat an für die Arbeitnehmer/innen leicht 

zugänglicher und gut einsehbarer Stelle einen Abdruck dieses Bundesgesetzes 
aufzulegen und einen Aushang über den für den Betrieb geltenden Beginn und 
das Ende der Tages- und Wochenarbeitszeit, der Ruhepausen und der 
wöchentlichen Ruhezeit anzubringen. 

§ 18. (1) Jede/r Arbeitgeber/in hat an für die Arbeitnehmer/innen leicht 
zugänglicher und gut einsehbarer Stelle einen Aushang über den für den Betrieb 
geltenden Beginn und das Ende der Tages- und Wochenarbeitszeit, der 
Ruhepausen und der wöchentlichen Ruhezeit anzubringen. 

(2) Die Auflagepflicht und die Aushangpflicht nach Abs. 1 werden auch 
dann erfüllt, wenn dieses Bundesgesetz und die Arbeitszeiteinteilung den 
Arbeitnehmer/innen mittels eines sonstigen Datenträgers samt Ablesevorrichtung, 
durch geeignete elektronische Datenverarbeitung oder durch geeignete 
Telekommunikationsmittel zugänglich gemacht werden. 

(2) Die Aushangpflicht nach Abs. 1 wird auch dann erfüllt, wenn die 
Arbeitszeiteinteilung den Arbeitnehmer/innen mittels eines sonstigen 
Datenträgers samt Ablesevorrichtung, durch geeignete elektronische 
Datenverarbeitung oder durch geeignete Telekommunikationsmittel zugänglich 
gemacht wird. 

§ 23. (1) bis (5) … § 23. (1) bis (5) … 
 (6) § 18 in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I 

Nr. xxx/2017, tritt mit 1. Juli 2017 in Kraft. 

Artikel 16 
Änderung des Mutterschutzgesetzes 1979 

Auflegen des Gesetzes  
§ 17. Jeder Dienstgeber, der Dienstnehmerinnen beschäftigt, hat einen 

Abdruck dieses Bundesgesetzes im Betrieb an geeigneter, für die 
Dienstnehmerinnen leicht zugänglicher Stelle aufzulegen oder den 
Dienstnehmerinnen mittels eines sonstigen Datenträgers samt Ablesevorrichtung, 
durch geeignete elektronische Datenverarbeitung oder durch geeignete 
Telekommunikationsmittel zugänglich zu machen. 
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§ 25. Die §§ 7 (Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit), 

16 (Dienst/Werkswohnung) und 17 (Auflegen des Gesetzes) sind nicht 
anzuwenden. Die §§ 15 bis 15d, 15m und § 15q (Karenz) gelten unter der 
Voraussetzung, dass für die Dauer der Karenz die Hausgemeinschaft aufgelöst 
wird. 

§ 25. Die §§ 7 (Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit) und 
16 (Dienst/Werkswohnung) sind nicht anzuwenden. Die §§ 15 bis 15d, 15m und 
§ 15q (Karenz) gelten unter der Voraussetzung, dass für die Dauer der Karenz die 
Hausgemeinschaft aufgelöst wird. 

§ 32. Wer Heimarbeit vergibt, hat in den Ausgabe-, Ablieferungs- oder 
Auszahlungsräumen einen Abdruck dieses Bundesgesetzes an geeigneter, für die 
Heimarbeiterin leicht zugänglicher Stelle zur Einsichtnahme aufzulegen. 

 

§ 40. (1) bis (26) … § 40. (1) bis (26) … 
  Trial Version (27) §          

       


Artikel 17 
Änderung des Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetzes 1987 

§ 1. (1) bis (3) … § 1. (1) bis (3) … 
(4) Auf die Beschäftigung von Jugendlichen, für die das 

Bäckereiarbeiter/innengesetz 1996 (BäckAG 1996), BGBl. Nr. 410/1996, gilt, 
sind die §§ 11 Abs. 1 bis 3a, 15, 17 Abs. 2 und 27 Abs. 2 nicht anzuwenden. 

(4) Auf die Beschäftigung von Jugendlichen, für die das 
Bäckereiarbeiter/innengesetz 1996 (BäckAG 1996), BGBl. Nr. 410/1996, gilt, 
sind die §§ 11 Abs. 1 bis 3a, 15, 17 Abs. 2 und 27 Abs. 1 nicht anzuwenden. 

(5) … (5) … 
§ 27. (1) Dienstgeber, die Jugendliche beschäftigen, haben einen Abdruck 

dieses Bundesgesetzes an geeigneter, für die Dienstnehmer zugänglicher Stelle 
aufzulegen. 

 

(2) In Betrieben, in denen keine Betriebsvereinbarungen im Sinne des § 97 
Abs. 1 Z 2 des Arbeitsverfassungsgesetzes bestehen, muß vom Dienstgeber an 
einer für die Arbeitnehmer des Betriebes leicht zugänglichen Stelle ein Aushang 
über den Beginn und das Ende der Normalarbeitszeit und der Ruhepausen sowie 
über die Dauer der Wochenruhezeit der Jugendlichen gut sichtbar angebracht 
werden. 

§ 27. (1) In Betrieben, in denen keine Betriebsvereinbarungen im Sinne des 
§ 97 Abs. 1 Z 2 des Arbeitsverfassungsgesetzes bestehen, muß vom Dienstgeber 
an einer für die Arbeitnehmer des Betriebes leicht zugänglichen Stelle ein 
Aushang über den Beginn und das Ende der Normalarbeitszeit und der 
Ruhepausen sowie über die Dauer der Wochenruhezeit der Jugendlichen gut 
sichtbar angebracht werden. 

(3) Die Auflagepflicht und die Aushangpflicht nach den Abs. 1 und 2 werden 
auch dann erfüllt, wenn dieses Bundesgesetz und die Arbeitszeiteinteilung den 
Jugendlichen mittels eines sonstigen Datenträgers samt Ablesevorrichtung, durch 

(2) Die Aushangpflicht nach Abs. 1 wird auch dann erfüllt, wenn die 
Arbeitszeiteinteilung den Jugendlichen mittels eines sonstigen Datenträgers samt 
Ablesevorrichtung, durch geeignete elektronische Datenverarbeitung oder durch 
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 Trial Version geeignete elektronische Datenverarbeitung oder durch geeignete     
 Trial Version Telekommunikationsmittel zugänglich gemacht  Trial Version werden. 

geeignete T Trial Version elekommunikationsmittel zugänglich gemacht wird. 

§ 30. (1) … § 30. (1) … 
(2) Ebenso sind Dienstgeber und deren Bevollmächtigte zu bestrafen, die 

den Bestimmungen der Abschnitte 3 und 4 dieses Bundesgesetzes mit Ausnahme 
des § 27 Abs. 1 oder einer auf Grund einer Bestimmung dieser Abschnitte 
erlassenen Verordnung zuwiderhandeln. 

(2) Ebenso sind Dienstgeber und deren Bevollmächtigte zu bestrafen, die 
den Bestimmungen der Abschnitte 3 und 4 dieses Bundesgesetzes oder einer auf 
Grund einer Bestimmung dieser Abschnitte erlassenen Verordnung 
zuwiderhandeln. 

(3) … (3) … 
§ 34. (1) bis (12) … § 34. (1) bis (12) … 
 (13) § 1 Abs. 4, § 27 sowie § 30 Abs. 2 in der Fassung des 

Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. xxx/2017, treten mit 1. Juli 2017 in 
Kraft. 

Artikel 18 
Änderung des Gleichbehandlungsgesetzes 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

§ 60. Auflegen des Gesetzes  
Auflegen des Gesetzes  

§ 60. Jede/r Arbeitgeber/in hat einen Abdruck dieses Bundesgesetzes im 
Betrieb an geeigneter, für die Arbeitnehmer/innen leicht zugänglicher Stelle 
aufzulegen oder den Arbeitnehmer/inne/n mittels eines sonstigen Datenträgers 
samt Ablesevorrichtung, durch geeignete elektronische Datenverarbeitung oder 
durch geeignete Telekommunikationsmittel zugänglich zu machen. 

 

§ 63. (1) bis (9) …  Trial Version §
 (10) Das Inhaltsverzeichnis in der Fassung des Deregulierungs-

gesetzes 2017, BGBl. I Nr. xxx/2017, tritt mit 1. Juli 2017 in Kraft. § 60 samt 
Überschrift tritt mit Ablauf des 30. Juni 2017 außer Kraft. 
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Artikel 19 
Änderung des Heimarbeitsgesetzes 1960 

§ 8. (1) … § 8. (1) … 
(2) Das Heimarbeitsgesetz, ein allenfalls anzuwendender Heimarbeits-

gesamtvertrag oder Heimarbeitstarif sowie das Entgeltverzeichnis sind an 
sichtbarer Stelle im Betrieb zur Einsichtnahme durch den Heimarbeiter 
aufzulegen. Wenn Heimarbeit regelmäßig in die Wohnung oder selbst gewählte 
Arbeitsstätte des Heimarbeiters gebracht wird, ist diesem anlässlich der ersten 
Vergabe von Heimarbeit sowie auf dessen Verlangen jederzeit ein Abdruck des 
Heimarbeitsgesetzes, eines allenfalls anzuwendenden Heimarbeitsgesamt-
vertrages oder Heimarbeitstarifes sowie des Entgeltverzeichnisses zu übergeben. 

(2) Ein allenfalls anzuwendender Heimarbeitsgesamtvertrag oder 
Heimarbeitstarif sowie das Entgeltverzeichnis sind an sichtbarer Stelle im Betrieb 
zur Einsichtnahme durch den Heimarbeiter aufzulegen. Wenn Heimarbeit 
regelmäßig in die Wohnung oder selbst gewählte Arbeitsstätte des Heimarbeiters 
gebracht wird, ist diesem anlässlich der ersten Vergabe von Heimarbeit sowie auf 
dessen Verlangen jederzeit ein Abdruck eines allenfalls anzuwendenden 
Heimarbeitsgesamtvertrages oder Heimarbeitstarifes sowie des 
Entgeltverzeichnisses zu übergeben. 

(3) … (3) … 
§ 74. (1) bis (7) … § 74. (1) bis (7) … 

 (8) § 8 Abs. 2 in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I 
Nr. xxx/2017, tritt mit 1. Juli 2017 in Kraft. 

Artikel 20 
Änderung des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes 

§ 125. (1) bis (6) … § 125. (1) bis (6) … 
(7) In jeder Arbeitsstätte ist ein Abdruck der gemäß §§ 106 bis 122 

weitergeltenden Bestimmungen, soweit diese für die Arbeitsstätte anzuwenden 
sind, an geeigneter, für die Arbeitnehmer leicht zugänglicher Stelle aufzulegen 
oder den Arbeitnehmern mittels eines sonstigen Datenträgers samt 
Ablesevorrichtung, durch geeignete elektronische Datenverarbeitung oder durch 
geeignete Telekommunikationsmittel zugänglich zu machen. 

 

(8) Tritt eine gemäß §§ 106 bis 122 weitergeltende Bestimmung durch 
Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz außer Kraft, so ist dies 
in der betreffenden Verordnung festzustellen. 

(7) Tritt eine gemäß §§ 106 bis 122 weitergeltende Bestimmung durch 
Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz außer Kraft, so ist dies 
in der betreffenden Verordnung festzustellen. 

Auflagepflicht  
§ 129. In jeder Arbeitsstätte ist ein Abdruck dieses Bundesgesetzes sowie der  
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auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen, soweit diese für die 
Arbeitsstätte anzuwenden sind, an geeigneter, für die Arbeitnehmer leicht 
 Trial Version zugänglicher Stelle aufzulegen oder den Arbeitnehmern mittels eines sonstigen        
Datenträgers samt Ablesevorrichtung, durch geeignete elektronische 
Datenverarbeitung oder durch geeignete Telekommunikationsmittel zugänglich 
zu machen. Diese Auflagepflicht gilt sinngemäß für jene Baustellen, die gemäß 
§ 97 zu melden sind. 

§ 131. (1) bis (16) … § 131. (1) bis (16) … 
 (17) Das Inhaltsverzeichnis und § 125 in der Fassung des 

Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. xxx/2017, treten mit 1. Juli 2017 in 
Kraft. § 129 samt Überschrift tritt mit Ablauf des 30. Juni 2017 außer Kraft. 

Artikel 21 
Änderung des Behinderteneinstellungsgesetzes 

Auflegen des Gesetzes  
§ 23a. Jeder Dienstgeber hat einen Ausdruck des 

Behinderteneinstellungsgesetzes – BEinstG an geeigneter, für die Dienstnehmer 
leicht zugänglicher Stelle aufzulegen. 

 

§ 25 (1) bis (20) … § 25. (1) bis (20) … 
 (21) § 23a samt Überschrift tritt mit Ablauf des 30. Juni 2017 außer Kraft. 

4. Abschnitt 
Gesundheit 

Artikel 22 
Änderung des Gesundheitstelematikgesetzes 2012 

Grundsätze der Datenverwendung Grundsätze der Datenverwendung 
§ 14. (1) bis (4) … § 14. (1) bis (4) … 

(5) Der Bundesminister für Gesundheit nimmt in Vertretung für die ELGA-
Gesundheitsdiensteanbieter die Meldepflicht gemäß § 17 DSG 2000 wahr. 

(5) Für die nach diesem Abschnitt vorzunehmenden Datenanwendungen 
besteht, insbesondere für die Bundesministerin für Gesundheit und Frauen sowie 
die ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter, entsprechend dem Art. 18 Abs. 2 
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1. Anstrich der Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, ABl. 
Nr. L 281 vom 23.11.1995 S. 31, keine Meldepflicht gemäß § 17 Abs. Trial Version  1 
DSG 2000. 

. (6) Die aufgrund dieses Abschnittes vorzunehmenden Datenverarbeitungen 
erfüllen die Voraussetzungen des Art. 35 Abs. 10 der Verordnung (EU) 2016/679 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, für einen 
Entfall der Datenschutz-Folgenabschätzung, sodass insbesondere weder die 
ELGA-Systempartner noch die ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen müssen. 

Nutzungsrechte an ELGA Nutzungsrechte an ELGA 
§ 24. (1) und (2) ... § 24. (1) und (2) ... 

 (3) ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter sind nicht Auftraggeber (§ 4 
DSG 2000) 

  1. des Patientenindexes (§ 18), 
  2. des Gesundheitsdiensteanbieterindexes (§ 19), 
  3. des Berechtigungssystems (§ 21), 
  4. des Protokollierungssystems (§ 22) sowie 
  5. des Zugangsportals (§ 23). 

Inkrafttreten Inkrafttreten 
§ 26. (1) bis (3) ... § 26. (1) bis (3) ... 

 (4) § 14 Abs. 5 und 6, § 24 Abs. 3 sowie § 28 Abs. 2 Z 5 in der Fassung des 
Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. xxx/2017, treten mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

Verordnungsermächtigungen und Weisungsrechte Verordnungsermächtigungen und Weisungsrechte 
§ 28. (1) … § 28. (1) … 
(2) Der Bundesminister für Gesundheit hat auf Grundlage dieses Gesetzes 

mit Verordnung weiters für den 4. Abschnitt (ELGA) Folgendes festzulegen: 
(2) Der Bundesminister für Gesundheit hat auf Grundlage dieses Gesetzes 

mit Verordnung weiters für den 4. Abschnitt (ELGA) Folgendes festzulegen: 
 1. bis 4. …  Trial Version  
 5. Standards für die Suchfunktion gemäß § 13 Abs. 5, die zeitliche  5. Standards für die Suchfunktion gemäß § 13 Abs. 5, die zeitliche 
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Verfügbarkeit, die Sicherheitsanforderungen und den Zugriffsschutz der 
für ELGA verwendeten Komponenten, wobei sichergestellt sein muss, 
dass Wartungsarbeiten protokolliert werden und dabei entweder nur 
verschlüsselte Daten eingesehen werden können oder ein Vier-Augen-
Prinzip sichergestellt ist, 

 Trial Version Verfügbarkeit, die Sicherheitsanforderungen  , wie insbesondere 
Regelungen zum Risikomanagement, und den Zugriffsschutz der für 
ELGA verwendeten Komponenten, wobei sichergestellt sein muss, dass 
Wartungsarbeiten protokolliert werden und dabei entweder nur 
verschlüsselte Daten eingesehen werden können oder ein Vier-Augen-
Prinzip sichergestellt ist, 

 6. bis 12. …  6. bis 12. … 
(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

Artikel 23 
Änderung des Arzneimittelgesetzes 

§ 57. (1) Arzneimittel dürfen vom Hersteller, Depositeur oder Arzneimittel-
Großhändler nur abgegeben werden an 

§ 57. (1) Arzneimittel dürfen vom Hersteller, Depositeur oder Arzneimittel-
Großhändler nur abgegeben werden an 

1. bis 9. … 1. bis 9. … 
  10. über einen mit Fragen des Suchtgiftmissbrauchs hinreichend vertrauten 

Arzt verfügende Einrichtungen nach § 15 des Suchtmittelgesetzes, 
BGBl. I Nr. 112/1997, zur evidenzbasierten und qualitätsgesicherten 
Betreuung von Klienten im Rahmen von Maßnahmen zur 
Schadenminimierung, ausgenommen suchtmittelhaltige Arzneimittel. 

(2) bis (10) … (2) bis (10) … 
Abgabe in Handelspackungen Abgabe in Handelspackungen 

§ 61. (1) Arzneispezialitäten dürfen nur in den vom Hersteller oder 
Depositeur vorgesehenen Handelspackungen abgegeben werden. Hievon sind 
ausgenommen: 

§ 61. (1) Arzneispezialitäten dürfen nur in den vom Hersteller oder 
Depositeur vorgesehenen Handelspackungen abgegeben werden. Hievon sind 
ausgenommen: 

 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 
 4. die Abgabe von medizinischen Gasen, und  4. die Abgabe von medizinischen Gasen, 
 5. die Abgabe durch Apotheken nach Neuverblisterung auf Grund 

besonderer Anordnung durch den Arzt oder im Auftrag des Patienten. 
 5. die Abgabe durch Apotheken nach Neuverblisterung auf Grund 

besonderer Anordnung durch den Arzt oder im Auftrag des Patienten und 
  6. die Abgabe nach § 57 Abs. 1 Z 10 durch Einrichtungen nach § 15 des 

Suchtmittelgesetzes. 
(2) und (3) ...  Trial Version (2) und (3) ...
§ 95. (1) bis (13) ... § 95. (1) bis (13) ... 
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 (14) § 57 Abs. 1 Z 8 bis 10 und § 61 Abs. 1 Z 4 bis 6 in der Fassung des 

Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. xxx/2017, treten mit dem auf die 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

5. Abschnitt 
Verkehr 

Artikel 24 
Änderung des Rohrleitungsgesetzes 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 
§ 2. (1) bis (3) ... § 2. (1) bis (3) ... 

 (4) Ein Kohlenstoffdioxidstrom ist ein Stofffluss, der sich aus den Verfahren 
der Abscheidung von Kohlenstoffdioxid ergibt. 

Konzessionserteilungsverfahren Konzessionserteilungsverfahren 
§ 8. (1) ... § 8. (1) ... 
(2) Vor Erteilung der Konzession sind jedenfalls binnen einer von der 

Behörde festzusetzenden angemessenen Frist anzuhören: 
(2) Vor Erteilung der Konzession sind jedenfalls binnen einer von der 

Behörde festzusetzenden angemessenen Frist anzuhören: 
 1. der Bundeskanzler,  
 2. der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft,  Trial Version        


 3. der Bundesminister für Landesverteidigung,  2. der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport; 
 4. der Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz,  
 5. der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie,  3. der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft; 
 6. falls die Rohrleitungsanlage die Grenzen des Bundesgebietes überschrei-

tet oder an eine Rohrleitung außerhalb des Bundesgebietes angeschlossen 
werden soll, der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten, 

 4. falls die Rohrleitungsanlage die Grenzen des Bundesgebietes überschrei-
tet oder an eine Rohrleitung außerhalb des Bundesgebietes angeschlossen 
werden soll, der Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres; 

 7. die nach der Lage der Rohrleitungsanlage in Betracht kommende 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft, falls der Bundesminister für 
Verkehr Erteilungsbehörde ist, die Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft, 

 5. die nach der Lage der Rohrleitungsanlage in Betracht kommende 
Landeskammer der Wirtschaftskammerorganisation, falls der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
Erteilungsbehörde ist, die Wirtschaftskammer Österreich; 

 8. die nach der Lage der Rohrleitungsanlage in Betracht kommende 
Kammer für Arbeiter und Angestellte, falls der Bundesminister für 

 6. die nach der Lage der Rohrleitungsanlage in Betracht kommende 
Kammer für Arbeiter und Angestellte, falls der Bundesminister für 
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Verkehr Erteilungsbehörde ist, der Österreichische Arbeiterkammertag, Verkehr, Innovation und Technologie Erteilungsbehörde ist, die 

Bundesarbeitskammer; 
 9. die nach der Lage der Rohrleitungsanlage in Betracht kommende 

Landes-Landwirtschaftskammer, falls der Bundesminister für Verkehr 
Erteilungsbehörde ist, die Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs, 

 7. die nach der Lage der Rohrleitungsanlage in Betracht kommende 
Landes-Landwirtschaftskammer, falls der Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie Erteilungsbehörde ist, die 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs; 

 10. falls der Bundesminister für Verkehr Erteilungsbehörde ist, die 
Landesregierungen der Länder, auf deren Gebieten Rohrleitungen 
errichtet werden sollen. 

 8. falls der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
Erteilungsbehörde ist, die Landesregierungen der Länder, auf deren 
Gebieten Rohrleitungen errichtet werden sollen. 

Bestellung eines Geschäftsführers Bestellung eines Geschäftsführers 
§ 26. (1) ... § 26. (1) ... 
(2) Die Bestellung eines Geschäftsführers bedarf der Genehmigung durch 

die Behörde, um die der Konzessionsinhaber anzusuchen hat. Diese ist zu 
erteilen, wenn gegen die Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen. 

 Trial Version (2) Die Bestellung eines Geschäftsführers 

Durchführung von Enteignungen Durchführung von Enteignungen 
§ 28. Auf das Enteignungsverfahren und die behördliche Ermittlung der 

Entschädigung sind die Bestimmungen des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954, 
BGBl. Nr. 71,sinngemäß mit nachstehenden Abweichungen anzuwenden: 

§ 28. Auf das Enteignungsverfahren und die behördliche Ermittlung der 
Entschädigung sind die Bestimmungen des Eisenbahn-Enteignungsentschä-
digungsgesetzes, BGBl. Nr. 71/1954,sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, 

 1. Über den Inhalt, den Gegenstand und den Umfang der Landeshauptmann 
des Bundeslandes, in dem die Sache liegt, deren Enteignung 
durchgeführt werden soll. 

dass über den Inhalt, den Gegenstand und den Umfang der Enteignung der 
Landeshauptmann des Bundeslandes entscheidet, in dem die Sache liegt, deren 
Enteignung durchgeführt werden soll. 

 2. Die Höhe der Entschädigung ist auf Grund der Schätzung wenigstens 
eines beeidigten Sachverständigen im Enteignungsbescheid oder in 
einem gesonderten Bescheid zu bestimmen; im letzteren Fall ist ohne 
weitere Erhebung im Enteignungsbescheid ein vorläufiger 
Sicherstellungsbetrag festzulegen. 

 

 Trial Version  
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 4. Ein erlassener Enteignungsbescheid ist erst vollstreckbar, sobald der im 

Enteignungsbescheid oder einem gesonderten Bescheid bestimmte 
Entschädigungsbetrag oder der im Enteignungsbescheid festgelegte 
vorläufige Sicherstellungsbetrag (Z. 2) gerichtlich hinterlegt oder an den 
Enteigneten ausbezahlt ist. 

 

 5. Auf Antrag des Enteigneten kann an die Stelle einer Geldentschädigung 
eine Entschädigung in Form einer gleichartigen und gleichwertigen 
Naturalleistung treten, wenn diese dem Enteignungswerber unter 
Abwägung des Einzelfalles wirtschaftlich zugemutet werden kann. 
Hierüber entscheidet der Landeshauptmann in einem gesonderten 
Bescheid gemäß Z. 2. 

 

 6. Die Einleitung eines Enteignungsverfahrens, das sich auf verbücherte 
Liegenschaften oder verbücherte Rechte bezieht, ist vom 
Landeshauptmann dem zuständigen Grundbuchsgericht bekanntzugeben. 
Das Grundbuchsgericht hat die Einleitung des Enteignungsverfahrens 
anzumerken. Die Anmerkung hat zur Folge, daß der 
Enteignungsbescheid gegen jedermann rechtswirksam wird, zu dessen 
Gunsten im Range nach der Anmerkung ein bücherliches Recht 
eingetragen wird. Auf Grund eines rechtskräftigen Bescheides, mit dem 
das Enteignungsverfahren ganz oder hinsichtlich der in Anspruch 
genommenen Liegenschaft oder hinsichtlich des verbücherten Rechtes 
eingestellt wurde, ist die Anmerkung jedoch zu löschen. Der 
Landeshauptmann hat das Grundbuchsgericht von der Einstellung des 
Enteignungsverfahrens zu verständigen. 

 

 7. Wird die Rohrleitungsanlage nach erfolgter Betriebseinstellung 
abgetragen, so kann der Eigentümer des belasteten Gutes die 
ausdrückliche Aufhebung der für diese Leitungsanlage im Wege der 
Enteignung eingeräumten Dienstbarkeit beim Landeshauptmann 
beantragen. Der Landeshauptmann hat über seinen Antrag die für die 
Rohrleitungsanlage im Enteignungswege eingeräumten Dienstbarkeiten 
unter Vorschreibung einer der geleisteten Entschädigung angemessenen 
Rückvergütung durch Bescheid aufzuheben. 

 

 8. Hat zufolge eines Enteignungsbescheides die Übertragung des 
Eigentums an einem Grundstück für Zwecke einer Rohrleitungsanlage 
stattgefunden, so hat der Landeshauptmann über den binnen einem Jahr 
ab der nach Betriebseinstellung erfolgten Abtragung der 
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Rohrleitungsanlage gestellten Antrag des früheren Eigentümers oder 
seines Rechtsnachfolgers zu dessen Gunsten die Rückübereignung gegen 
angemessene Entschädigung auszusprechen. Für die Feststellung dieser 
Entschädigung gilt Ziffer 3. 

Zusammentreffen von Enteignungsrechten Zusammentreffen von Enteignungsrechten 
§ 29. (1) Wenn Grundstücke und dingliche Rechte an Grundstücken, die 

Zwecken dienen, für die auch nach einem anderen Gesetz ein Enteignungsrecht 
zusteht, enteignet werden sollen, so ist die zur Vollziehung jenes Gesetzes 
berufene Behörde von dem gemäß § 28 Z. 1 zuständigen Landeshauptmann, 
aufzufordern, binnen drei Monaten mitzuteilen, ob gegen die Enteignung 
Einwendungen erhoben werden. Wenn solche Einwendungen fristgerecht 
mitgeteilt werden, so kann eine Enteignung nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes nur durchgeführt werden, wenn die Einwendungen nachträglich 
zurückgezogen werden oder innerhalb einer Frist von zwei Jahren nicht mit den 
Arbeiten zur Durchführung jenes Vorhabens, das den Grund für die Erhebung der 
Einwendung gebildet hat, begonnen wird. 

§ 29. (1) Wenn Grundstücke und dingliche Rechte an Grundstücken, die 
Zwecken dienen, für die auch nach einem anderen Gesetz ein Enteignungsrecht 
zusteht, enteignet werden sollen, so ist die zur Vollziehung jenes Gesetzes 
berufene Behörde von dem gemäß § 28 zuständigen Landeshauptmann, 
aufzufordern, binnen drei Monaten mitzuteilen, ob gegen die Enteignung 
Einwendungen erhoben werden. Wenn solche Einwendungen fristgerecht 
mitgeteilt werden, so kann eine Enteignung nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes nur durchgeführt werden, wenn die Einwendungen nachträglich 
zurückgezogen werden oder innerhalb einer Frist von zwei Jahren nicht mit den 
Arbeiten zur Durchführung jenes Vorhabens, das den Grund für die Erhebung der 
Einwendung gebildet hat, begonnen wird. 

(2) ... (2) ... 
Bewilligungspflichtige Vorhaben Dritter Bewilligungspflichtige Vorhaben Dritter 

§ 30. (1) bis (3) ... § 30. (1) bis (3) ... 
 (4) Wird ein gemäß Abs. 1 genehmigungspflichtiges Vorhaben ohne 

Genehmigung wirksam, hat der Landeshauptmann, der für die Bewilligung eines 
solchen Vorhabens zuständig ist, dessen Beseitigung von Amts wegen 
anzuordnen. 

 Anschluss- und Weiterbeförderungspflicht 
 § 32a. (1) Der Inhaber einer Konzession für die gewerbsmäßige 

Beförderung eines Kohlenstoffdioxidstromes in einer bestehenden Rohrleitung 
hat einem anderen Inhaber einer solchen Konzession, der dies begehrt, unter 
transparenten und nichtdiskriminierenden Bedingungen 

  1. gegen Kostenersatz den Anschluss von dessen Rohrleitung an seine 
Rohrleitung zu gewähren und 

  2. gegen Kostenersatz und angemessenen Gewinn die Weiterbeförderung 
des in einer angeschlossenen Rohrleitung beförderten Kohlenstoffdioxid-
stromes durchzuführen. 
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 (2) Der Inhaber einer Konzession gemäß Abs. 1 kann Begehren auf 

Rohrleitungsanschluss oder Weiterbeförderung von Kohlenstoffdioxidstrom ganz 
oder teilweise ablehnen, 

  1. wenn der weiterzubefördernde Kohlenstoffdioxidstrom nicht der 
geologischen Speicherung zugeführt werden soll oder 

  2. wenn Beförderungskapazität in seiner Rohrleitung nicht im begehrten 
Ausmaß verfügbar ist oder nicht unter zumutbaren Bedingungen 
verfügbar gemacht werden kann oder 

  3. wenn die technischen Spezifikationen seiner Rohrleitung mit den techni-
schen Spezifikationen der anzuschließenden Rohrleitung nicht unter 
zumutbaren Bedingungen in Einklang gebracht werden können oder 

  4. wenn dies zur Wahrung gebührend belegter eigener Interessen oder 
Interessen anderer Inhaber einer Konzession gemäß Abs. 1, für die er 
bereits Kohlenstoffdioxidstrom weiterbefördert, notwendig ist. 

 (3) An Inhaber einer Konzession gemäß Abs. 1 gerichtete Begehren auf 
Rohrleitungsanschluss oder Weiterbeförderung von Kohlenstoffdioxidstrom 
bedürfen der Schriftform. 

 (4) Der Inhaber einer Konzession gemäß Abs. 1, an den ein Begehren auf 
Rohrleitungsanschluss oder Weiterbeförderung von Kohlenstoffdioxidstrom 
gerichtet ist, hat das Begehren zu prüfen und Verhandlungen mit dem Einbringer 
des Begehrens zu führen. Er hat über das Begehren ohne unnötigen Aufschub, 
spätestens aber innerhalb einer Frist von zwei Monaten im Falle einer begehrten 
Weiterbeförderung von Kohlenstoffdioxidstrom und spätestens innerhalb einer 
Frist von sechs Monaten im Falle eines begehrten Rohrleitungsanschlusses zu 
entscheiden. Lehnt er das Begehren ganz oder teilweise ab, hat er dies 
ausreichend zu begründen. 

 (5) Kommt eine Einigung zwischen dem Inhaber einer Konzession gemäß 
Abs. 1 und dem Einbringer eines Begehrens auf Weiterbeförderung eines 
Kohlenstoffdioxidstromes oder auf Rohrleitungsanschluss nicht zustande, so hat 
die Behörde auf Antrag des Einbringers des Begehrens über Gegenstand und 
Umfang der begehrten Weiterbeförderung eines Kohlenstoffdioxidstromes oder 
des begehrten Rohrleitungsanschlusses zu entscheiden. Zuständig ist die Behörde, 
die gemäß § 39 für die im Antrag bezeichnete Rohrleitung zuständig ist, in der ein 
Kohlenstoffdioxidstrom weiterbefördert werden soll oder an die ein 
Rohrleitungsanschluss erfolgen soll. 
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 (6) Kommt eine Einigung zwischen dem Inhaber einer Konzession gemäß 

Abs. 1 und dem Einbringer eines Begehrens auf Weiterbeförderung eines 
Kohlenstoffdioxidstromes oder auf Rohrleitungsanschluss über den zu leistenden 
Kostenersatz und den zu leistenden angemessenen Gewinn nicht zustande, ist § 6 
Abs. 5 sinngemäß anzuwenden. Über sonstige Streitigkeiten ist im streitigen 
Verfahren zu entscheiden. 

Widerruf der Genehmigung der Bestellung des Geschäftsführers Widerruf der Bestellung des Geschäftsführers 
§ 37. (1) Beziehen sich die im § 35 Z. 1 angeführten Umstände auf den 

Geschäftsführer, so hat die Behörde die Genehmigung der Bestellung des 
Geschäftsführers zu widerrufen. 

§ 37. (1) Beziehen sich die im § 35 Z 1 angeführten Umstände auf den 
Geschäftsführer, so ist die Bestellung des Geschäftsführers zu widerrufen. 

(2) ...  Trial Version (2) ...
Behörden Behörden 

§ 39. (1) bis (2) ... § 39. (1) bis (2) ... 
 (3) Zuständige Behörde gemäß Art. 23 der Richtlinie 2009/31/EG über die 

geologische Speicherung von Kohlendioxid und zur Änderung der 
Richtlinie 85/337/EWG sowie der Richtlinien 2000/60/EG, 2001/80/EG, 
2004/35/EG, 2006/12/EG und 2008/1/EG sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 1013/2006, ABl. L 140 vom 05.06.2009 S 114, für Aufgaben nach Kapitel 5 
dieser Richtlinie, soweit dieses Kapitel den Zugang zum Transportnetz betrifft, ist 
der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie. 

Vollziehung Vollziehung 
§ 44. (1) bis (5) ... § 45. (1) bis (5) ... 

 Bezugnahme auf Rechtsakte der Europäischen Union 
 § 44. Mit diesem Bundesgesetz wird die Richtlinie 2009/31/EG über die 

geologische Speicherung von Kohlendioxid und zur Änderung der 
Richtlinie 85/337/EWG sowie der Richtlinien 2000/60/EG, 2001/80/EG, 
2004/35/EG, 2006/12/EG und 2008/1/EG sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 1013/2006, ABl. L 140 vom 5.06.2009 S 114, umgesetzt. 

Artikel 25 
Änderung des Kraftfahrgesetzes 1967 

§ 42. Abs. 1 unverändert § 42. Abs. 1 unverändert 
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 (1a) Im Zuge einer Namensänderung oder Anzeige einer Wohnsitzänderung 

bei der Standes- oder Meldebehörde werden die geänderten Personendaten im 
Wege des Änderungsdienstes gemäß § 16c des Meldegesetzes 1991 an die 
zentrale Zulassungsevidenz der Gemeinschaftseinrichtung der zum Betrieb der 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung berechtigten Versicherer (§ 47 Abs. 4a) 
übermittelt und von dieser gespeichert. Die Verpflichtung des Abs. 1 erster Satz 
hinsichtlich der Anzeige einer Namens- oder Wohnsitzänderung innerhalb des 
örtlichen Wirkungsbereiches derselben Behörde gilt in diesen Fällen nicht und 
die Zulassungsbescheinigung behält ihre Gültigkeit. 

Abs. 2 und 3 unverändert Abs. 2 und 3 unverändert 
§ 135. Abs. 1 bis 31 unverändert § 135. Abs. 1 bis 31 unverändert 

 (32) § 42 Abs. 1a in der Fassung BGBl. I Nr. xxx tritt mit 1. Oktober 2017 in 
Kraft. 
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